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GEMEINDE TIRPERSDORF

Gemeindeamt Tirpersdorf Öffnungszeiten:
Hauptstraße 36 Donnerstag 15 - 18 Uhr
08606 Tirpersdorf
 Sprechzeiten Bürgermeister:
Telefon: 037463/88620 Donnerstag 16 - 18 Uhr
Telefax: 037463/83268 oder nach Vereinbarung

E-Mail: gemeinde-tirpersdorf@jaegerswald.de
Internet: www.tirpersdorf.de

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner  
der Gemeinde Tirpersdorf,

seit dem Erscheinen des letzten Amtsblattes fand in der Gemeinde 
Tirpersdorf am 20.05.2021 eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt, 
über die wir Sie informieren möchten und die gefassten Beschlüsse 
bekanntgeben: 

- Die Kämmerin, Frau Köppel, informierte, dass der Entwurf der 
Haushaltssatzung in der Zeit vom 20.04. - 18.05.2021 öffentlich aus lag 
und kein Bürger Einsicht in den Entwurf der Haushaltssatzung nahm, 
somit gab es auch keine Einwendungen zum Planentwurf. Zu den einzel-
nen Maßnahmen wurde bereits im letzten Amtsblatt berichtet. Bestand-
teil der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Kassenkredite, der 
mit 300 T€ festgesetzt wurde, sowie die Hebesätze der Grundsteuer A 
(für Land- und Forstwirtschaft) mit 310 v. Hundert, der Grundsteuer B 
(für Grundstücke) mit 390 v. Hundert und für die Gewerbesteuer mit 
380 v. Hundert. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Im Jahr 2020 
wurden die Kredite vollständig getilgt, so dass zum 01.01.2021 eine Pro-
Kopf-Verschuldung von 0 € erreicht wurde. 
Beschluss: 09 / 2021 Der Gemeinderat Tirpersdorf beschließt in seiner 
Sitzung am 20.05.2021 die Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Tir-
persdorf.

- Zum Schluss des jeweiligen Haushaltsjahres hat die Gemeinde einen 
Jahresabschluss und einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach den 
Vorschriften der Kommunalen Haushaltswirtschaft (KomHWi) zu  
§ 88b SächsGemO, ist der Gemeinde freigestellt auf die Aufstellung 
eines Gesamtabschlusses zu verzichten. Bereits 2020 hat die Gemeinde 
Tirpersdorf Gebrauch von diesem Wahlrecht gemacht. 

Beschluss: 10/ 2021 Der Gemeinderat Tirpersdorf beschließt, für das 
Haushaltsjahr 2021 vom Wahlrecht gem. § 88b SächsGemO Gebrauch 
zu machen und somit auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für 
das Haushaltsjahr zu verzichten und stattdessen den Beteiligungsbericht 
nach § 99 Abs. 2 und 3 SächsGemO in der bisherigen Form beizube-
halten.

- Den Gemeinderäten liegen drei Bauanträge vor, wofür das gemeindli-
che Einvernehmen erteilt wurde. 
Beschluss: 11 / 2021 Balkonanbau auf dem Fl.-Nr. 268/1 Gemark. 
Droßdorf 
Beschluss: 12 / 2021 Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgara-
ge auf dem Fl.-Nr. 606/1 Gemark. Tirpersdorf 
Beschluss: 13 / 2021 Errichtung eines Carports auf dem Fl.-Nr. 212/1 
Gemark. Obermarxgrün 
.....................................................................................................................

Informationen der Gemeinde

- Unsere langjährige Erzieherin Birgit Kesselboth wurde Anfang Mai 
von den Kindern und Erzieherinnen der Kindereinrichtung „Pusteblu-
me“ mit einer kleinen Feier im Rahmen der jetzigen Abstandsmöglich-
keiten würdig verabschiedet. Sie war über 41 Jahre in unserer Gemeinde 
als Erzieherin in der mittleren und älteren Gruppen im Kindergarten 
und seit 2016 bei den Hortkindern tätig. Wir wünschen ihr für den Ru-
hestand vor allem viel Gesundheit, Glück und etwas mehr Geruhsamkeit 
und für schöne Dinge Zeit, die man meist auf später hat vertagt. Genieße 
deinen neuen Lebensabschnitt im Kreise deiner Familie und Freunde. 
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- Mit Inkrafttreten der Sächs. Corona-Schutz-Verordnung sind die 
Freibäder wieder zur Nutzung freigegeben. Unser Freibad konnte am 
12. Juni geöffnet werden. Aufgrund des Hygienekonzeptes dürfen  
213 Badegäste ins Freibad, dafür werden am Einlass Zählkarten mit 
fortlaufender Nummerierung ausgegeben. Zum Zwecke der Kontaktver-
folgung wird im Eingangsbereich eine Datenerhebung vorgenommen. 
Geöffnet ist unser Freibad von Montag bis Sonntag jeweils von 13.00 bis 
19.00 Uhr. Es sind nur Tages-Eintrittskarte an der Kasse des Freibades 
erhältlich, Erwachsene 2 € - Kinder ab 6 Jahre 1 €. Auf die Einhaltung 
der Abstandsregelungen wird im gesamten Badgelände hingewiesen. 
Wir bitten unsere Badegäste sich an die Vorschriften und Weisungen 
der Bademeister zu halten. 

Ihr Bürgermeister
Reiner Körner

.....................................................................................................................

Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
der Gemeinde Tirpersdorf für das Jahr 2020

1. Kindertageseinrichtungen 
1.1.  Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat   

(Jahresdurchschnitt) 

 Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h 
in € 

Hort 6 h 
in € 

erforderliche 
Personalkosten  920,62 383,59 207,14 

erforderliche 
Sachkosten  176,30  73,46  39,66 

erforderliche Perso-
nal- und Sachkosten 1.096,92 457,05 246,80 

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- 
und Sachkosten (z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erfor-
derlichen Personal- und Sachkosten für 9 h). 

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat 
 (Jahresdurchschnitt) 

 Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h 
in € vor SVJ* im SVJ* in €

Landeszuschuss 246,50 246,50 164,33 

Elternbeitrag
(ungekürzt) 171,56 90,07 90,07  48,64 

Gemeinde (inkl. 
Eigenanteil 
freier Träger)  678,86  120,48  120,48  33,83

* SVJ-Schulvorbereitungsjahr 

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat 

Aufwendungen
in €

Abschreibungen 1.542,67

Zinsen 1.360,42

Miete 0,00

Gesamt 2.903,09

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

 Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h 
in € 

Hort 6 h 
in € 

Gesamtaufwendungen 
je Platz und Monat 22,56 35,76 22,30 

2.  Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG 
2.1.  laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und 

Monat (Jahresdurchschnitt) 

Kindertagespflege 9 h 
in €

Erstattung angemessener Kosten für den 
Sachaufwand (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) 532,00

Betrag zur Anerkennung der Förder-
leistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) 
einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung 
für mittelbare pädagogische Tätigkeiten 35,00

durchschnittliche Erstattungsbeträge für 
Beiträge zur Unfallversicherung (§ 23 
Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), Alterssicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur 
Kranken- und Pflegeversicherung (§ 23 
Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 36,10

= laufende Geldleistung 603,10

freiwillige Angabe:
weitere Kosten für die Kindertagespflege 
(z.B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaf-
fung, Fortbildung, Fachberatung durch freie 
Träger) 40,00

= Kosten für die Kindertagespflege 
insgesamt 643,10

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. – sofern relevant – 
der Kosten Kindertagespflege insgesamt je Platz und Monat 
(Jahresdurchschnitt) 

Kindertagespflege 9 h 
in €

Landeszuschuss 0,00 

Elternbeitrag (ungekürzt) 0,00 

Gemeinde 0,00 

Wir erklären die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden An-
gaben.

Reiher
Verbandsvorsitzende

Es wird ab 01.01.2022 
ein Hausmeister gesucht

für die Wohnanlage Steinbruchweg 1 + 3
08606 Tirpersdorf

Bei Interesse bitte melden unter
0152 08768385 oder 037463-88684 
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TTV 79 Tirpersdorf e.V. 
80. Geburtstag vom Lottengrüner Tischtennis-

Urvater Dieter Hüttner 

Bereits 1978 wurde der Tischtennissport in Tirpersdorf 
entdeckt und durch Hellmut Rummich als AG Tischten-
nis innerhalb der der Schulsportgemeinschaft Tirpersdorf 

(SSG Tirpersdorf) gegründet. Wer ist der aktuell Dienstälteste aktive 
Sportfreund im nunmehr eigenständigen Tischtennisverein TTV 79 
Tirpersdorf e.V.?

Dieter Hüttner! Am 
29.05.2021 feierte Dieter 
seinen 80. Geburtstag und 
wer ihn kennt der weiß: 
Genauso kämpferisch wie 
damals steht er heute noch 
erfolgreich an den grü-
nen Tischen und tritt in 
den Punktspielen oft ge-
gen Gegner an, die seine 
Urenkel sein könnten. Und 
seine Spielweise ist sehr er-
folgreich, taktisch defensiv 
ausgerichtet greift er den 
richtigen Ball an und er ge-
winnt seine Spiele. Früher 
und heute.

Und Dieter ist nicht nur im 
Training oder Punktspiel-
betrieb ein Macher. Über 

Jahrzehnte gestaltet er den Verein im Vorstand mit viel Arbeitseinsatz 
und kümmert sich akribisch und gewissenhaft um die anstehenden Auf-
gaben. Ich habe Dieter zu einigen Themen befragt:

Wie kamst du zum Tischtennis?
Bereits nach der Schulzeit spielten wir in der alten Schule in Lotten-
grün mit z. B. Arnold Hums regelmäßig Tischtennis als Hobby. Und 
es fanden sich sogar Gegner. Die Theumaer Hobbyspieler lieferten sich 
mit den Lottengrünern bereits damals interessante Spiele. In der Arbeit 
(im Kombinat Deko Plauen) ging es in der Mittagspause eigentlich 
überhaupt nicht um die Speisen sondern nur darum, schnell damit fertig 
zu werden. Denn die restlichen Minuten konnte der kleine weiße Ball 
übers Netz gejagt werden. Als 38-jähriger wurde ich vom Tirpersdorfer 
Urvater des Tischtennis, Hellmut Rummich, entdeckt. 1979 gewann ich 
das Tirpersdorfer Nichtaktiventurnier und ab dem Zeitpunkt ließen die 
Sportfreunde vom Nachbarort nicht locker, bis ich 1980 in den Verein 
eintrat und bereits zur Spielsaison 1980/81 das Team verstärkte.

Wie lange bist Du bereits im Vorstand des Vereins tätig und welche 
Ämter hast Du ausgefüllt? 
1994 haben wir den Verein gegründet, der vorher Teil des Tirpersdorfer 
Sportvereins war. Seitdem bin ich im Vorstand tätig, zuerst als Schrift-
führer und seit 2006 als Finanzchef.

Was waren Deine größten Erfolg?
Die Spieljahre in der 1. Kreisliga Elstertal, die höchste Liga im Elstertal 
z. B. 1994/1995 mit Enrico Weller, Marcel Spendel und Karl-Heinz 
Müller waren sehr anspruchsvoll. Damals gab es noch die Zweiteilung 
und die Kreisligen in Elstertal und Göltzschtal als zwei unterschiedli-
che Verbände. In der Vogtlandklasse in 2000/2001 habe ich mit Marcel 
Spendel, Holger Krauss, Enrico Weller, Dieter Rennert, Hellmut Rum-
mich und Pierre Türke den dritten Platz in der Vogtlandklasse erreicht. 
Auch das war ein hervorragendes Ergebnis.

Was war Dein schönstes Erlebnis beim Tischtennis?
Es gab viele schöne Momente, viele tolle Spiele. Es fällt mir schwer hier 
etwas herauszuheben.

Wie lange möchtest Du noch spielen und warum lässt Dich der Sport 
nicht los?
Solange es die Gesundheit zulässt werde ich weitermachen. Tischten-
nissport ist meine große Liebe, gleich nach meiner Frau Monika.

Was sagt eigentlich Deine Frau, wenn Du ständig beim Tischtennis 
unterwegs bist – mancher meint Du bist mit dem Tischtennis ver-
heiratet…
Monika ist immer entspannt und der Meinung: „Wenn es dir Spaß 
macht, dann spiele.“ Anmerkung vom Redakteur: … und Dieter hat eine 
sehr gute Frau…..

Was wünscht Du Dir für den Tischtennis in Tirpersdorf?
Bundesliga muss es nicht sein, ich war noch nie für übergroße Sprünge, 
die den Verein überfordern könnten. Es wäre schön, wenn sich weiterhin 
engagierte Sportler um den Verein kümmern, dass es auch in den nächs-
ten 80 Jahren erfolgreich weitergeht mit dem Tischtennis in Tirpersdorf. 

Im Gespräch: Bernd Schilbach mit Dieter Hüttner

Spieljahr 2003 / 2004 – Maik Schinnerling, Pierre Türke, Enrico Wel-
ler, Dieter Rennert, Karl-Heiz-Müller, Dieter Hüttner (von links nach 
rechts)

.....................................................................................................................

Hiermit lade ich alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Lottengrün 
zur Jahreshauptversammlung

für Freitag, den 10.09.2021, um 18:30 Uhr
in die Gaststätte „Jägerklause Daheim“ in Oelsnitz, Birkenstraße 2 

mit Partner recht herzlich ein.
Ab 18.00 Uhr erfolgt die Jagdpachtauszahlung.

In dieser Versammlung erfolgt die Wahl des Vorstandes.
Die weiteren Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte an den 

Aushängen in den Schaukästen der Ortsteile.
Es wird um Teilnahmerückmeldung bis 30.08.2021 

unter Tel.-Nr. 83424 oder 83846 gebeten.

gez. Adler
Jagdvorsteher der 

Jagdgenossenschaft Lottengrün

Dieter und ein kleiner Teil seiner Geburts-
tagspräsente
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Spiel - Spaß - Spannung

Die Freude bei Kindern und Erziehern war groß, denn pünktlich zum 
Kindertag zog in den Kindereinrichtungen wieder Normalität ein, der 
Lockdown hatte ein Ende und die Regelungen der Gruppen- und Perso-
naltrennung war vorbei.
So stand einem ungehinderten Kindertag nichts mehr im Wege. Dieses 
Jahr stand er unter dem Motto „Spiel-Spaß-Spannung. Wir hatten ein 
Sportfest geplant, kein gewöhnliches Sportfest, sondern eines mit au-
ßergewöhnlichen Disziplinen.
Mit einem kräftigen „Sport Frei“ unserer kleinen Spitzensportler war 
der Startschuss für unsere Kindergartenolympiade gefallen. Los ging es 
mit dem Wasserbombenwettlauf. Diese in einem Schöpflöffel zu trans-
portieren hört sich einfacher an als es ist. Schnell sein, in die richtige 
Richtung laufen und dabei die Fracht nicht fallen lassen, erfordert viel 
Geschicklichkeit. Da kann es schon mal passieren, dass es schief geht 
und der eine oder andere etwas nass dabei wird. 

Das Gummistiefelweitwerfen gestaltete sich schon etwas schwieriger. 
So mancher Stiefel flog in die falsche Richtung und bei dem Ruf „De-
ckung“ wussten alle was zu tun war.
Auf unserer „Formel-1-Rennstrecke“ ging es um die Wurst. Beim Bob-
bycarwettrennen gaben unsere kleinen Rennfahrer so richtig Gas um als 
erste über die Ziellinie zu fahren. 

Aber nicht nur die Muskeln wurden trainiert, sondern auch das Köpf-
chen. An einer Tafel hatten die Kinder die Aufgabe von mehreren 

Zeichnungen sich eine herauszusuchen und mit Kreide nachzumalen. 
Die kleinen Kunstwerke konnten sich sehen lassen.
Beim Ballzielwurf kam es nicht auf die Schnelligkeit sondern auf die 
Zielgenauigkeit an. Aber auch das meisterten unsere Sportler alle gut. 
Das Zielwasser zeigte seine Wirkung, es gab viel mehr Treffer als Fehl-
schüsse. 
Bei allen „Wettkämpfen“ waren unsere Kinder voller Eifer im Einsatz. 
An den Gesichtern konnte man den Ehrgeiz und die Anspannung erken-
nen und so manche Zunge war der Gefahr ausgesetzt, „auszukühlen“.

Als alle Arm-und Beinmuskeln, aber auch die Lachmuskeln, gestärkt 
waren, tankten wir die verbrauchte Energie mit einer leckeren Obstpause 
wieder auf. Voller Stolz nahem alle Kinder anschließend als Sieges-
trophäe eine Urkunde, eine „Goldmedaille“ und ein kleines sportliches 
Präsent entgegen, denn Verlierer gab es nicht. 

.....................................................................................................................

Beratung • Verkauf • Verleih 
Werkstatt- u. Lieferservice

Heiner Jacob
G
m
b
H

Forst- und Gartentechnik 
08606 Tirpersdorf 

Hauptstraße 38

Telefon: 037463 88682

größte Auswahl Rasentraktoren
verschiedener Marken in der Region! 

25 verschiedene Aufsitzmäher am Lager.

ab 999,- €

Abb. nur 
Anhaltspunkt

ab 1549,-
€
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Tel. 037463 / 76 0 36 + 760 298
Fax: 037463 / 760 299

baugeschaeft.schaller@alice.de

Tschüss liebe Birgit

Wie entsteht ein Regenbogen? Können Fische unter Wasser atmen? 
Was fressen Marienkäfer? Auf all diese Fragen und noch viel viel mehr 
wusste sie immer eine Antwort, unsere Birgit. Ob beim Singen, Basteln, 
Trösten, Lachen etc., sie war immer mit ganzem Herzen dabei. Nach 
über 40 Jahren haben wir sie nun in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Da saß sie nun, auf einen Stuhl inmitten von Geschen-
ken und Blumen, umringt von Kindern und Erwachsenen. Nach einem 
kleinen Programm mit einem extra für sie geschriebenen Gedicht wurde 
in vergangenen Zeiten gestöbert und einige Anekdoten hervorgeholt.
Wir, die Kinder und das Team der Kita „Pusteblume“ wünschen ihr 
für die „neue“ Zeit alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und Zeit für 
Dinge, die sie schon immer tun wollte und viel Freude mit ihrer Familie. 
Träume gehen nie in Rente - mögen ihre Träume in Erfüllung gehen.

Mit einer Anzeige im

Amtsblatt
der Gemeinden

Bergen, Theuma, Tirpersdorf, Werda
und des

Verwaltungsverbandes „Jägerswald“

erreichen auch Sie Ihre Kunden!

ISBN 3-00-016560-6

ISBN 
3-00-016560-6

Märchenhafte
Geschichten
Eitel Lienemann hat 
vor vielen Jahren für 
die eigenen Kinder 
Geschichten um 
eine Igelfamilie 
geschrieben und 
selbst illustriert. 
Für Kinder zum 
Vorlesen oder 
auch zum Selbst-
lesen sind sie in 
strapazier fähiger 
Hardcover-
Bindung 
erhältlich.

Eitel Lienemann 10.95 €

erhältlich in Ihrer:

BUCHHANDLUNG am MARKT
Kathrin Jakob | Markt 5 | 08606 Oelsnitz/V.

Telefon: 03 74 21 / 2 36 33
Mobil: 0152 / 07092605 (WhatsApp)
E-Mail: info@buch-oelsnitz.de
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Liebe Heimatfreunde und Bürger der Gemeinde,

es ist schon etwas ungewohnt: Ein Blick auf die Inzidenz-Karte in 
Europa und Deutschland zeigt ein sehr einheitliches Bild ohne viele Farben und hält sich seit mehreren Wochen stabil!

Somit brachten die letzten Wochen Lockerungen der Beschränkungen mit sich, die wir alle schon lange herbeigesehnt haben, sodass wir vor allen 
Dingen mit Optimismus auf die zweite Jahreshälfte blicken.

Auftaktveranstaltung - Mitgliederversammlung am 05.07.2021
Nachdem die für den 9. März 2020 geplante Mitgliederversammlung 
aus bekannten Gründen abgesagt werden musste, fand das erste ge-
meinsame Treffen der Mitglieder seit fast zwei Jahren am 5. Juli 2021 
statt. Es war für alle Beteiligten eine gute Gelegenheit, sich mal wieder 
im “Realen” zu treffen und auszutauschen; dementsprechend gab es 
natürlich viel zu bereden.

************************************************************

Folgende Termine sind geplant (natürlich unter Vorbehalt geltender 
Corona- bzw. Wetterbedingungen):

23.07.2021 | 16:00 Uhr | Sommerwanderung - Es ist an der Zeit, mal 
wieder etwas gemeinsam zu unternehmen

Unter Beachtung der gelten-
den Coronaregeln wird für die 
Mitglieder des Heimatverei-
nes & Freunde wieder eine ge-
meinsame Wanderung statt-
finden. Jeder der Wanderlust 
verspürt, ist herzlich eingela-
den, uns am 23. Juli 2021 auf 
einer Tour rund um Tirpers-
dorf zu begleiten; gestartet 
wird 16 Uhr am Vereinssaal 
Tirpersdorf.
Wir hoffen, dass das Wetter 
es gut mit uns meinen wird 
und freuen uns über rege 
Beteiligung. Für Stärkung in 
flüssiger und nahrhafter Form 
während der Wanderung 

sorgt bitte jeder individuell. Kleine Verschnaufpausen sowie ein gemüt-
licher Ausklang sind eingeplant.

28.08.2021 | „Tirpers-Dorf-Fest” - kleines Heimatfest als Open-Air 
Veranstaltung

Nachdem im letzten Jahr das Heimatfest ausfallen musste, freuen wir 
uns darüber, dieses Jahr eine kleine, aber feine Veranstaltung durch-
führen zu können.

Genaue Angaben können unter gegebenen Umständen leider noch 
nicht gemacht werden, nur eines - es wird einen musikalischen Act 
geben.
Wir werden zu gegebener Zeit zur geplanten Veranstaltung nähere 
Informationen veröffentlichen – oder aber, ihr lasst euch einfach über-
raschen, was an diesem Abend passiert … Das Wichtigste ist doch aber, 
dass wir alle wieder einmal gemeinsam ZUSAMMEN sein werden !!!
In altbewährter Tradition wird abschließend der sonntägliche Früh-
schoppen mit Weißwurst und Weißbier dieses kleine „Tirpers-Dorf-
Fest“ abrunden.

weitere Veranstaltungen
Freitagstreffs sowie Kino für Kinder und Erwachsene stehen voraus-
sichtlich im Herbst an. Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

************************************************************

Projekt „Griebenherde“
Als neues Projekt hat sich der Heimatverein zusammen mit der Gemein-
de die Gestaltung der drei in Brotenfeld stehenden Pechpfannen, auch 
„Griebenherde“ genannt, vorgenommen. Die Griebenherde gehören 
zu den Kulturdenkmalen 
der Gemeinde Tirpers-
dorf und waren 1426 bis 
1890 zur Pechgewinnung 
im Einsatz. Der Heimat-
verein möchte dieses 
Zeugnis der Wirtschafts-
geschichte mit heimatge-
schichtlicher Bedeutung 
in ein besseres Licht rü-
cken – ein neuer Platz 
soll in Nähe des bishe-
rigen in Brotenfeld gefunden und eine Informationstafel aufgestellt 
werden.
Hierfür wurde Kontakt zu einer Eicher Firma hergestellt, die sowohl 
geschichtlich als auch aktuell über viel Know-how zum Thema Pechsie-
derei verfügt.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen, bleibt alle gesund!

Der Vorstand des Heimatvereins Tirpersdorf e.V.

Textauszug
... Auf einer einsamen Straße unweit der Kapelle Heinersgrün wird der Plauener Arzt Dr. Andreas Kolbe mitten 
in der Nacht tot aufgefunden. Der Mediziner kam von einem Ärztekongress aus San Francisco zurück. Dem 
Mann wurde der Schädel eingeschlagen. Für das Kriminalisten-Team um Karl Hauschild aus der Spitzenstadt 
beginnt die Suche nach dem Täter oder den Tätern …

aus dem

 VogtlandKriminalroman

erhältlich in: BUCHHANDLUNG am MARKT - Kathrin Jakob | Markt 5 | 08606 Oelsnitz/Vogtl.
Telefon: 03 74 21 / 2 36 33 | Mobil: 0152 / 07092605 (WhatsApp) | Mail: info@buch-oelsnitz.de

Rückkehr ist das Erstlingswerk des 
vogtländischen Autors Bert Walter
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GEMEINDE WERDA

Gemeindeamt Werda
Mittlere Straße 31 
08223 Werda 
Telefon: 037463/88232 
Telefax: 037463/22717
E-Mail: gemeinde-werda@jaegerswald.de

Gemeindeamt Kottengrün 
Telefon: 037463/88295

Sprechzeit Bürgermeisterin: 
Dienstag 16.00 – 17.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Montag  10 – 12 Uhr 
Donnerstag  14 – 18 Uhr
Sprechzeit Bürgermeisterin: 
Dienstag  17.00 – 18.00 Uhr
Internet: werda-vogtland.de

Sehr geehrte Einwohner/innen  
aus Werda und Kottengrün,

mit Beginn des Sommers können wir alle aufatmen, da die Kontakt-
beschränkungen und andere Einschränkungen im Alltag nicht mehr 
notwendig sind. Trotz aller Erleichterung sollten 
wir achtsam bleiben, da die Gefahr des Virus 
weiterhin besteht. 

Für die Ferien- und 
Urlaubszeit wünsche 
ich Ihnen allen ange-
nehme Erlebnisse auf Reisen oder im Urlaub 
zu Hause, bleiben Sie auch weiterhin gesund.

***

Die Gemeinderatssitzungen am 01. und 30. Juni wurden inhaltlich 
bestimmt von Vergabeentscheidungen für den Um- und Anbau des 
Kindergartens sowie die Maßnahme zur akustischen Sanierung (Boden- 
und Deckenbereich) in der Grundschule Werda.

- Beschluss zur Demontage Heizung, Lüftung, Sanitär im Kindergarten 
an die Firma Ficker, Werda bei einer Angebotssumme von 10.601,12 €;

- Beschluss zur Vergabe von Trockenbauarbeiten für die akustische 
Teilsanierung der Grundschule an die Firma Weber in Klingenthal in 
Höhe von 8.333,27 €;

- Beschuss zur Vergabe von Arbeiten zur Bodenbeschichtung für die 
akustische Teilsanierung der Grundschule an die Firma Gutmann, 
Oelsnitz zu einer Auftragssumme von 19.413,96 €;

Die Abbrucharbeiten im Kindergarten wurden Mitte Juni begonnen, 
für Mitte Juli ist nun der Beginn der Arbeiten zur Errichtung des 
Neubaus geplant. Hierzu erteilte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
30.06.2021 für zwei weitere Gewerke die Aufträge:
- Beschluss zur Vergabe der Abbruch-, Rohbau-, Zimmerer- und Dach-

deckerarbeiten an die Firma BAUFU GmbH aus Treuen zum Gesamt-
preis von 806.561,54 €

- Beschluss zur Vergabe der Herstellung eines Aufzuges an die Firma 
ORBA Lift in Reichenbach zum Angebotspreis von 33.854,31 €

***

Nachdem unser Freibad am 12. Juni seine Pforten wieder öffnen konnte 
unter Einhaltung des Hygienekonzeptes, das u.a. eine Besucherbe-
schränkung von 408 Personen vorsieht, hoffen wir auf eine möglichst 
langanhaltende Badesaison. 
Auch in diesem Jahr wird die Imbissversorgung durch die Firma Event-
catering Colditz in bewährter Weise übernommen.
Geplant ist für den 21. August ein kleines Badfest mit musikalischer 
Umrahmung. Nähere Informationen werden über Aushänge im Gemein-
degebiet gegeben.

***

Nach größeren Reparaturarbeiten am Kinderspielplatz in Werda soll 
die Wiedernutzung durch die Kinder und Eltern mit einem bunten Nach-
mittag begangen werden. Da dies erst nach der sicherheitstechnischen 
Überprüfung möglich ist, wird über den Termin über Aushänge und in 
den Kindereinrichtungen informiert.

***

Am 01. Juli hat Kai Degenkolb die Tätigkeit im Bauhof unserer Ge-
meinde wiederaufgenommen, nachdem Michael Graf zum 30. Juni auf 
eigenen Wunsch ausgeschieden war. Wir wünschen Kai Degenkolb 
einen guten „Re-Start“ in unserer Gemeinde.

Ihre 
Carmen Reiher
Bürgermeisterin

.....................................................................................................................

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung der Gemeinde Werda

 für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in 
der Sitzung am 27.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen enthält, wird:

Im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 2.176.850,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 

auf 2.379.388,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Auf-

wendungen (ordentliches Ergebnis) auf -202.538,00 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 18.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwen-

dungen auf 0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 

Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 18.000,00 EUR

- Gesamtergebnis auf -184.538,00 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehl-
beträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vor-
jahren auf 0,00 EUR
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Blutspendeaktion  
des DRK Blutspendedienstes Sachsen

Grundschule in Werda 
Freitag, den 27.08.2021

in der Zeit von 15.00 – 19.00 Uhr

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehl-
beträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital ge-
mäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 121.000,00 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 0,00 EUR

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf -63.538,00 EUR

Im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 2.038.050,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 2.106.038,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Ge-
samtbeträge der Einzahlungen und Auszahlun-
gen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -67.988,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf 34.044,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf 1.137.000,00 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf -1.102.956,00 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag 
als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder 
-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und 
dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen 
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -1.170.944,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finan zie-
rungstätigkeit auf 750.000,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finan zie-
rungs tätigkeit auf 32.375,00 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 717.625,00 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 
im Haushaltsjahr auf -441.469,00 EUR

festgesetzt.
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredit-
aufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 750.000,00 EUR

festgesetzt.
§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser mäch-
tigungen zur Leistung von Investitionen und 
Inves titionsförderungsmaßnahmen, der in künfti-
gen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.362.000,00 EUR

festgesetzt.
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in An-
spruch genommen werden darf, wird auf 420.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 290 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 vom Hundert
Gewerbesteuer auf 380 vom Hundert

Werda, den 28.06.2021

Reiher
Bürgermeisterin  (Siegel)

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde 
Werda wurde mit Bescheid vom 21.06.2021 durch das Landratsamt 
Vogtlandkreis bestätigt.
Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgt aufgrund 
des § 76 Abs. 3 der SächsGemO. Es wird darauf hingewiesen, dass der 
Haushaltsplan für das Jahr 2021 in der Zeit vom 

Dienstag, den 13.07. bis Dienstag, den 20.07.2021

während der Öffnungszeiten des Verwaltungsverbandes Jägerswald, 
Hauptstr. 41, 08606 Tirpersdorf

Montag 09.00 – 11.00 Uhr
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 07.00 – 11.30 Uhr 

zur Einsichtnahme ausliegt.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens und Formvorschriften zu Stande gekommen sind, 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO we-

gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

 Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.

.....................................................................................................................
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Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
der Gemeinde Werda für das Jahr 2020

1. Kindertageseinrichtungen 
1.1.  Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat   

(Jahresdurchschnitt) 

 Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h 
in € 

Hort 6 h 
in € 

erforderliche 
Personalkosten  981,12 408,80 220,75 

erforderliche 
Sachkosten  144,03  60,01  32,40 

erforderliche Perso-
nal- und Sachkosten 1.125,15 468,81 253,15 

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- 
und Sachkosten (z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erfor-
derlichen Personal- und Sachkosten für 9 h). 

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat 
 (Jahresdurchschnitt) 

 Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h 
in € vor SVJ* im SVJ* in €

Landeszuschuss 246,50 246,50 164,33 

Elternbeitrag
(ungekürzt) 171,95 101,74 101,74  59,52 

Gemeinde (inkl. 
Eigenanteil 
freier Träger)  706,70  120,57  120,57  29,30

* SVJ-Schulvorbereitungsjahr 

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat 

Aufwendungen
in €

Abschreibungen 1.500,93

Zinsen 2.876,96

Miete 0,00

Gesamt 4.377,89

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

 Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h 
in € 

Hort 6 h 
in € 

Gesamtaufwendungen 
je Platz und Monat 21,38 40,24 27,35 

2.  Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG 
2.1.  laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und 

Monat (Jahresdurchschnitt) 

Kindertagespflege 9 h 
in €

Erstattung angemessener Kosten für den 
Sachaufwand (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) 532,00

Betrag zur Anerkennung der Förder-
leistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) 
einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung 
für mittelbare pädagogische Tätigkeiten 35,00

durchschnittliche Erstattungsbeträge für 
Beiträge zur Unfallversicherung (§ 23 
Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), Alterssicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur 
Kranken- und Pflegeversicherung (§ 23 
Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 36,10

= laufende Geldleistung 603,10

freiwillige Angabe:
weitere Kosten für die Kindertagespflege 
(z.B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaf-
fung, Fortbildung, Fachberatung durch freie 
Träger) 40,00

= Kosten für die Kindertagespflege 
insgesamt 643,10

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. – sofern relevant – 
der Kosten Kindertagespflege insgesamt je Platz und Monat 
(Jahresdurchschnitt) 

Kindertagespflege 9 h 
in €

Landeszuschuss 281,50 

Elternbeitrag (ungekürzt) 171,95 

Gemeinde 189,65 

Wir erklären die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden An-
gaben.

Reiher
Verbandsvorsitzende

.....................................................................................................................
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„Werdaer Waldwichtel“

Wir sind umgezogen!

Hurra wir bekommen einen neuen Kindergarten! Hell, freundlich mit 
viel Platz zum Spielen und Lernen soll er werden. Doch bis dahin 
ist noch ein weiter Weg. Für die Zeit der umfangreichen Bauarbeiten 
machte sich ein Umzug unseres gesamten Kindergartens in die Ver-
sammlungsräume der Turnhalle nötig. Ebenso können wir die sanitären 
Anlagen, die Küche und die Garderoben des Neubaus nutzen. Dieses 
bedurfte natürlich großer Vorbereitungen.

Für die Toiletten und Waschräume mussten kleinkindgerechte Podeste 
gebaut werden. Es machte sich ein Fallschutz für die Empore sowie 
kompletter Klemmschutz an allen Türen notwendig. Viele brandschutz-
technische Auflagen waren zu erfüllen. Die kompletten Möbel mussten 
ab- und wiederaufgebaut werden.

Was sich in 40 Kindergartenjahren alles angesammelt hatte, musste aus-
sortiert und noch Brauchbares neu verpackt werden. Hierfür wurde von 
uns vor allem die „kinderarme“ Zeit der Notbetreuung genutzt.
Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Es entstand ein durchaus ansehn-
licher Kindergarten- und Krippenbereich, in dem sich die Kinder wäh-
rend der Zeit der Bauarbeiten wohl fühlen können.
Auch die Turnhalle kann viel-
seitig genutzt werden, sehr zur 
Freude unserer Kinder. Wir wa-
ren erstaunt, wie schnell sich 
unsere Waldwichtel in den neu-
en Räumen und vor allem mit 
den sehr langen Laufwegen zu-
rechtfanden.
Es ist mir ein Bedürfnis, mich 
bei allen fleißigen Helfern ganz 
herzlich zu bedanken, vor allem 
bei unseren Gemeindearbeitern 
Heiko, Michael und Frank. Sie 
waren immer zur Stelle, wenn 
Not am Mann war. Ein Danke-
schön geht auch an mein Team, 
das in den letzten Wochen Auf-
gaben weit über Ihren Aufga-
benbereich hinaus erfüllt hat, 
ohne sich zu beklagen, und an 
die Papas die beim Umzug ge-
holfen haben. Unser Träger, die 
Gemeinde Werda stellte zur Er-
füllung aller Auflage viele zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung.
Nach Beendigung der Bauarbeiten ist ein Zusammenschluss der Kinder-
gärten Kottengrün und Werda geplant. Wir können dann 80 Krippen-
und Kindergartenkinder beherbergen.

Romy Renz

Unsere BIBLIOTHEK im Gemeindeamt Kottengrün 
ist montags von 17 Uhr - 19 Uhr wieder geöffnet.

Auf Ihren Besuch freuen sich
die Mitglieder der KIG-LANDLEBEN 

(Kulturelle Interessengemeinschaft)

Der letzte Tag im „alten Kindergarten“.

So sieht es nach Beginn der Abbrucharbeiten aus.
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KINDERTAG

Hurra wir sind alle wieder da !!!
Alle Kinder dürfen wiederkommen,

dies haben wir gleich zum Anlass genommen,
und feiern ein Sommerfest,

dass sich sehen lässt !
So ein großes Glück,
alle machen sich chic 

 und freuen sich ganz sehr – 
was will man mehr ? 
Nicht vergessen !!!

Was leckeres zum Essen ! 
Getränke gibt es an der Bar,

ist natürlich klar!
Tanzen, Spiele, Sonnenschein,

heute kann ś nicht schöner sein.
Viel zu schnell war ś rum, 

wirklich zu dumm !
Noch für jeden ein Geschenk, wie nett

und dann ab ins Bett !
Wir haben uns alle gern,

CORONA bleib bloß fern !!!

...  mit neuen bisher unveröffentlichten historischen Fotografien (zum Teil 
koloriert), zahlreichen Abbildungen & Grafiken und umfangreichem statis-
tischen Material auf 296 Seiten im Handcoverband ...

PLAUEN · GERMANYCENTER COORDINATES50° 29’ N - 12° 08’ E

Gerd Naumann

IM BOMBENKRIEG1944/1945
3. Auflage – überarbeitet und ergänzt

»PLAUEN IM BOMBENKRIEG 
1944/1945«

3. Auflage  - überarbeitet und ergänzt

PCC Printhouse Colour Concept
Inh. Helko Grimm, Dorfstr. 6, 08539 Rosenbach OT Fasendorf
Tel. 037431/243788, E-Mail: helko.grimm@pccweb.de

Preis
28,95 €

NEU

BUCHHANDLUNG am MARKT
Kathrin Jakob | Markt 5 | 08606 Oelsnitz/V.
Telefon: 037421 / 2 36 33 | E-Mail: info@buch-oelsnitz.de

erhältlich bei: 

ISBN 978-3-9823003-0-6

Neues von den Eimbergzwergen
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Projekt „Huhn & Hahn“

Bei einem Projekt „Huhn & Hahn“ befassten sich die großen Zwerge 
mit der Lebensweise des Federviehs. Im Fokus stand aber die Fra-
ge: Wie kommt das Küken in das Ei und wieder heraus? 6 Eier von 

glücklichen Hühnern lagen 
bereit, aber eine Glucke die 
es ausbrütet hatten wir nicht. 
Zum Glück half und Familie 
Thomä, indem sie die Eier in 
ihren Brutapparat legten und 
diese während der Brutphase 
hegten und pflegten. Regel-
mäßig mussten sie gedreht, 
befeuchtet und die Tempera-
tur kontrolliert werden. Vielen 
Dank für eure Mühe! Nach 21 
Tagen war es soweit – das erste 
Küken pickte die Schale auf 
und 2 Weitere folgten. 3 Eier 
waren leider nicht befruchtet. 
Wir durften bei der Geburt da-

bei sein und erlebten, welche Schwerstarbeit die Kleinen leisten, um aus 

dem Ei zu schlüpfen. Erschöpft und mit noch ganz verklebtem Flaum, 
mussten sie sich erst einmal ausruhen. Doch nach kurzer Zeit standen 
sie auf eignen Füßen und sahen so süß aus…

So liebe Küken, nun werdet groß und stark um bald selbst Eier zu legen!

Es grüßen die Kottengrüner Eimbergzwerge

.....................................................................................................................

König Mineralöle GmbH
Dorfstr. 1
08233 Treuen 
OT Hartmannsgrün
Tel.: (03 74 68) 23 62
Fax: (03 74 68) 23 75
www.koenig-heizoel.de
koenig-heizoel@t-online.de

Mundartliches aus dem Vogtland
Sieglinde Röhn

Sieglinde Röhn: „Mundartliches aus dem Vogtland“ 
Der Gebrauch der vogtländischen Mundart wird immer seltener. Im ländlichen 
Raum kommen mundartliche Wörter vor allem bei älteren Leuten im täglichen 
Sprachgebrauch noch vor. Da immer mehr Menschen in anderen Regionen 
Arbeit finden, wird der vogtländische Dialekt nach und nach verdrängt. 
Deshalb hat Frau Sieglinde Röhn mundartliche Wörter und Ausdrücke aus dem 
Kernvogtländischen gesammelt und aufgeschrieben.

Mundartliches Wörterbuch

erhältlich in:  BUCHHANDLUNG am MARKT Kathrin Jakob, 
 Markt 5, 08606 Oelsnitz
Telefon: 037421 / 23633, Mobil: 0152/07092605 (WhatsApp), 
E-Mail: info@buch-oelsnitz.de
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Der Hort in Werda berichtet:

Wie wohl alle Großen und Kleinen genießen wir die Lockerungen und 
die kleinen Freuden des Alltags, die aufgrund Corona nicht mehr mög-
lich waren.

G e m e i n s a m e s 
Spiel und so man-
che Besonderhei-
ten bereichern 
nun wieder unser 
Zusammensein im 
Hort. Am 1. Juni 
konnten wir die 
Kinder mit einem 
neuen Trampolin 
im Schulgarten 
überraschen, das 

nun schon viel-
fach mit Begeis-
terung genutzt 
wurde.

Und am 24. Juni 
war dann für un-
sere Viertklässer 
ein ganz außer-
g e w ö h n l i c h e r 
Termin: der ge-
meinsame Hort-
abschluss (auch 

wenn natürlich noch weiterhin Hort ist ...)
Um 17 Uhr trafen wir uns alle mit Schlafsack, wetterfester Kleidung 
und viel Spannung wieder in den Horträumen. Nachdem alle ihre 
Schlafplätze vorbereitet hatten, stärkten wir uns mit Pizza und Ge-
müse, um dann 
zu einer Foto-
Schnitzeljagd 
aufzubrechen. 
Bei leider trü-
bem, regneri-
schem Wetter 
puzzelten die 
Kinder Fotos 
zusammen, die 
sie dann immer 
zur nächsten 
Station führten, 
wo kleine Aufgaben oder auch ein Spiel anstanden.
So kamen wir einmal um die Talsperre, besuchten als letzte Station noch 
Frau Veit bei Fanta-Cola (einem Lieblingsspiel), um dann im Hort noch 
zu quatschen, herumzualbern und laaaangsam zur Ruhe zu kommen.
Mit kleinen Augen ging es dann nach dem Frühstück in den Unterricht 
und wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Lehrerinnen für ihre 
Nachsicht an diesem Tag.

Nun wünschen wir allen frohe sonnige Sommerwochen, erholsame Fe-
rien und von uns gibt es dann im September wieder Neuigkeiten.

Die Kinder und Erzieherinnen aus dem Hort

Nordstraße 32
mit zwei Bädern.

Wohnfläche: ca. 93,00 m², EG
Grundmiete: 641,70 € zzgl. Nebenkosten
Energieausweis: Baujahr Gebäude 1934
Energieverbrauch: 103 kWh (m²*a)
Energieträger: Erdgas

Otto-Riedel-Str. 26
mit zwei Balkons.

Wohnfläche: ca. 96,34 m², 4. OG
Grundmiete: 578,04 € zzgl. Nebenkosten
Energieausweis: Baujahr Gebäude 1987
Energieverbrauch: 70 kWh (m²*a)
Energieträger: Fernwärme

3 Monate Grundmiete frei!

Adolf-Damaschke-Straße 99
08606 Oelsnitz/Vogtl.
Tel.: 037421 495-0
E-Mail: info@oewog.de

Sorgenfrei einleben und
die Grundmiete sparen!
4-Raum-Wohnungen • Erstbezug nach Sanierung
3 Monate ohne Grundmiete wohnen
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Gemeinsam wandern – das macht Spaß! 

Nicht mehr lang, dann heißt es: Sommerferien! Auch unsere 1. Klasse 
freut sich auf ihre erste große Auszeit zum entspannen und Kraft tanken. 
Damit die letzten Schulwochen durch die Vorfreude nicht zu lang wer-

den, zogen sich 
die Kinder ihre 
Wanderschuhe 
an. Ein schöner 
Wandertag in 
der Natur lässt 
alle noch einmal 
durchatmen. Ge-
meinsam starte-
te die Klasse 1 
an der Schule 
und stiefelte 
Richtung Tal-

sperre. Natürlich 
darf dabei auch 
ein ausgiebiges 
Picknick nicht 
fehlen! Zahlrei-
che Leckereien 
wurden aus-
getauscht und 
stärkten die klei-
nen Wanderer für 
ihren Weg. Zum 
Glück haben alle 
gut gegessen, so-
dass das Wetter mitspielte. Lediglich kleine Spritzer von oben beglei-
teten uns an diesem Tag. Doch die Kinder ließen sich nicht beirren. 
„Wir sind doch nicht aus Zucker und wollen noch wachsen!“, riefen die 
Kinder voller Energie. Nichts konnte ihnen die gute Laune verderben. 

Rund um die Talsperre führte unsere Route über die Staumauer, Pop-
pengrün und schließlich wieder zurück zur Schule. Geschafft, aber 
fröhlich kam die Klasse 1 an. Dieser Wandertag wird uns sicherlich 
noch lange ein Lächeln auf die Lippen zaubern. 

.....................................................................................................................

 

Musiktheater mit Meikel und Olaf

Am Mittwoch, den 16. Juni fand für alle Schüler unserer Grundschule 
ein kleines Highlight in der Turnhalle statt.

Meikel und Olaf unterhielten die Kinder aus Anlass des Kindertages 
mit dem lustigen Musiktheater „Opa Franz hat Geburtstag“. Zum ersten 
Mal seit vielen Monaten konnten wir gemeinsam und ohne Maske eine 
Veranstaltung besuchen.

Die Kinder durften die Geschichte mitgestalten und freuten sich über 
die spannenden Erlebnisse von Opa Franz und seiner Nachbarin, Frau 
Grün.
Frau Grün hatte Opa Franz eine tolle Geburtstagstorte gebacken. Beson-
ders amüsierten sich die Kinder über den Hausmeister, der die Geburts-
tagsfeier verhindern wollte.
Die Künstler Meikel und Olaf begleiten die Geschichte mit verschiede-
nen Instrumenten und coolen Melodien. 
Wir hoffen auch in Zukunft, solche lustigen Veranstaltungen weiterhin 
gemeinsam erleben zu können.

.....................................................................................................................

GRUNDSCHULE WERDA

Aufruf GTA-Partner
Ab dem kommenden Schuljahr startet unsere Grundschule Werda wieder mit verschiedenen 
Ganztagsangeboten (GTA). Dafür sind wir noch auf der Suche nach Partnern, die bereit 
sind, im Rahmen dieses Programms Aufgaben zu übernehmen. Sollten Sie Interesse haben, 
melden Sie sich bitte bei uns. 
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JA, uns gibt‘s noch  und mit eurer Unterstützung auch noch sehr lange !! 

Unser Versicherungsbüro feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag und da Hardy nun mal nicht jünger 
wird, werden wir sehr häufig gefragt: „WIE GEHT ES BEI EUCH WEITER? ….  deshalb heute mal diese Info. 

Versicherungsmakler Dipl. Ing. Hardy Bernhardt eröffnete sein Büro Ende 1991 in Kottengrün und ist nach 
wie vor mit Herz und Seele dabei. 

Da er sich mit seinem Team einen zufriedenen Kundenstamm auf Basis des gegenseitigen Vertrauens 
aufgebaut hat, habe ich, Tina Bernhardt, mich im Oktober 2014 entschlossen trotz anderem Bildungsweg 
als Diplomsoziologin mit in das Versicherungsbüro einzusteigen und  2017 die Ausbildung zur 
Versicherungsfachfrau abgeschlossen. Um Hardy nun doch so langsam etwas mehr Ruhe und Zeit für die 
Enkel zu gönnen, bin ich seit 01.01.2020 Mitgesellschafterin der Versicherungsmakler Bernhardt 
GbR hier in Kottengrün.  Ich stehe euch in allen Versicherungsangelegenheiten (betrieblich oder privat) 
gerne zur Verfügung, berate insbesondere im Bereich der Personenversicherungen (Altersvorsorge, 
Gesundheit, Absicherung Arbeitskraft, Bauvorhaben und Familie). 

                         ………..   ES GEHT ALLES MIT GEWOHNTEM SERVICE WEITER!  …….… 

Aber nur mit großem Engagement unserer erfahrenen „Büromädels“ ist das alles möglich: 

Der “alte Hase“ Frau Angela R ö s l e r, wohnhaft in Tirpersdorf, 
ist bereits seit März 1993 im Innendienst tätig und kümmert sich um alle Versicherungs- "Weh-Wehchen". 
Gerne unterbreitet sie Vorschläge für private und geschäftliche Risiken, in puncto Kfz hat sie seit vielen 
Jahren den „Hut" auf, in diesem Bereich macht ihr so schnell keiner was vor.  

Frau Manuela K l u g e, wohnhaft in Kottengrün, 
ist seit August 2006 ebenfalls im Innendienst angestellt und kümmert sich hauptsächlich um die 
Bearbeitung von gemeldeten Schadensfällen. Sie gibt gegenüber Versicherungsgesellschaften erst dann 
Ruhe, wenn alles zur Zufriedenheit abgeschlossen ist. Manuela nimmt selbstverständlich auch all eure 
Versicherungsanliegen gerne auf und erledigt diese prompt und kompetent.  

Frau Andrea R a e s e, wohnhaft in Tirpersdorf, 
ist seit November 2020 wieder im Versicherungsbüro tätig.                                                                          
Sie füttert unser Netzwerk mit aktuellen Daten, prüft eingehende Dokumente auf Richtigkeit und erledigt die 
Archivierungsarbeiten. 

Wir Fünf beraten euch neutral und unabhängig in allen Versicherungsangelegenheiten, um für jeden den 
passenden Versicherungsschutz zu finden. Selbstverständlich betreuen wir auch auf Wunsch eure bereits 
bestehenden Policen bei fast allen Versicherungsgesellschaften, von A … wie ALLIANZ (auch die 
ehemaligen DDR Gebäude-und Hausratpolicen) bis  Z … wie ZURICH Versicherung.  

Es entstehen euch dabei KEINE zusätzlichen Kosten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterhin 
euer Vertrauen schenkt. 

        IHR HABT ERFAHRENE VERSICHERUNGSFACHLEUTE IN EURER NÄHE. 

Wie sagte schon Karl Valentin: „Eine Versicherung ist etwas, was man nie brauchen müssen möchte,                                                              
aber einfach wollen muss, weil man sie immer brauchen tun könnte!“ 

Versicherungsmakler Bernhardt GbR,  Hardy & Tina Bernhardt, 08223 Kottengrün, Oelsnitzerstr. 5  

service@vm-b.de           Telefon: 037463/843-0 
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www.injoy-oelsnitz.de | Oelsnitz, Alte Bahnhofstr. 7,  

Tel. 037421/20953
www.injoy-falkenstein.de | Falkenstein, Hangweg 13, 

Tel. 03745/70396

AB JULI von 06.00 bis 22.00 Uhr und an 
den Wochenenden von 08.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

NEU NEU

NEU NEU
NEU NEU NEU

dein modernstes Training an Geräten 
und in über 160 Kursen pro Woche

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den regionalen Einsatz: 
Vorarbeiter Hochbau m/w/d
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Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
der Gemeinde Bergen für das Jahr 2020

1. Kindertageseinrichtungen 
1.1.  Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat 
 (Jahresdurchschnitt) 

 Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h 
in € 

Hort 6 h 
in € 

erforderliche 
Personalkosten  964,26 401,77 216,96 

erforderliche 
Sachkosten  136,15  56,73  30,62 

erforderliche Perso-
nal- und Sachkosten 1.100,41 458,50 247,58 

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- 
und Sachkosten (z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erfor-
derlichen Personal- und Sachkosten für 9 h). 

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat 
 (Jahresdurchschnitt) 

 Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h 
in € vor SVJ* im SVJ* in €

Landeszuschuss 246,50 246,50 164,33 

Elternbeitrag
(ungekürzt) 168,46 89,86 89,86  52,57 

Gemeinde (inkl. Ei-
genanteil freier Träger)  685,45  122,14  122,14  30,68

* SVJ-Schulvorbereitungsjahr 

Gemeindeamt Bergen 
Falkensteiner Straße 10
08239 Bergen

Telefon: 037463/88201
Telefax: 037463/8120

Achtung geänderte
Öffnungszeiten:
Dienstag 9.30 – 12 und
 13 – 18 Uhr
Donnerstag:  8 – 12 Uhr

Sprechzeit Bürgermeister
Dienstag  16 – 18 Uhr 
 nach Vereinbarung

E-Mail: gemeinde-bergen@jaegerswald.de
Internet: www.bergen-vogtland.de

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Bergen,

die zurzeit niedrigen Inzidenzen bringen etwas Normalität zurück. Die 
hohen Infektionszahlen im Vogtlandkreis konnten aufgrund von zu-
sätzlichen Impfangeboten verringert werden. Aber auch die Einhaltung 
der empfohlenen Hygienebeschränkungen führten letztendlich zu den 
sinkenden Zahlen.

Anerkennung möchte ich unseren Eltern und Erzieherinnen für die gute 
Zusammenarbeit bei der Kinderbetreuung in unserer Kindertagesstätte 
aussprechen. Zum Schutz vor der Verbreitung des Virus mussten viele 
Hygienemaßnahmen in kurzen Zeiträumen angeordnet werden, deren 
Umsetzung die Eltern belastete. Dafür kann ich nur für Ihr Verständnis 
danken, das hart geprüft wurde, wobei Sie aber nie die Geduld verloren 
hatten.

Nun liegt es an uns, wie wir mit der teilweise zurückgewonnenen Frei-
heit umgehen. Ein sorgloser Umgang mit dem Virus und seinen Muta-
tionen kann einen herben Rückschlag nach sich ziehen. Diese Gefahr 
sollten wir bei unserem täglichen Handeln immer beachten.

Ihr Bürgermeister Günter Ackermann
.....................................................................................................................

Nachfolgend informieren wir Sie über die Sitzung des Gemeinderates 
Bergen am 18.05.2021:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 der 
Gemeinde Bergen lag vom 12.04.2021 bis 07.05.2021 im Verwaltungs-
verband Jägerswald in Tirpersdorf aus. Es gab keine Einwendungen 
und keine Beratungen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die 
Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Bergen.

Weiterhin beschloss der Gemeinderat einstimmig den Verzicht auf die 
Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2021. Die 
Gemeinde hat die Möglichkeit, entweder im Beteiligungsbericht die 
Beteiligung der Gemeinde abzubilden oder im Rahmen eines Gesamtab-
schlusses. Die Aufstellung des Jahresabschlusses bleibt davon unberührt.

Die Ergebnisse der Prüfung der Brücke „Alte Werdaer Straße“ geben 
Anlass zum Handeln. Da diese Straße gewidmet ist, gebietet es sich 
nicht, die Brücke zu sperren. Ein Ersatzneubau kann aus Kostengründen 
nicht realisiert werden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig auf der 
Grundlage des vorliegenden Honorarangebotes vom 28.04.2021 von 
1.687 € brutto, die Auftragsvergabe von Ingenieurleistungen für die 
weitere Nutzbarkeit der Brücke „Alte Werdaer Straße“ der Panzert + 
Partner GmbH, Kirchstraße 39 in 08248 Klingenthal zu erteilen.

Der Gemeinderat erteilte einstimmig das gemeindliche Einvernehmen 
zur Dacherneuerung eines Einfamilienhauses und zur Errichtung einer 
Außentreppe auf dem Flurstück 121/c der Gemarkung Bergen nach den 
vorliegenden Planungsunterlagen von Herrn Dipl.-Ing. (FH) Hans Becz-
kowski, Jacob-Grimm-Straße 2 in 08491 Netzschkau.

Außerdem fasste der Gemeinderat einstimmig den Grundsatzbeschluss 
zum Verkauf von Flurstücken in Bergen auf der Grundlage der vom 
Gutachterausschuss des Vogtlandkreises veröffentlichten Bodenricht-
werte 2018 für die Gemarkung Bergen mit einem Preis von 22 €/m². In 
dieser Sitzung wurde dem Verkauf einer Teilfläche mit einer Größe von 
ca. 48 m² des Flurstückes 807/1 der Gemarkung Bergen zugestimmt. 
Weiterhin wurde beschlossen, dass dem Nutzer der Flurstücke 152/2 
und 152/3 der Gemarkung Bergen diese zum Kauf angeboten werden 
und somit die Nutzung rechtskräftig geregelt ist.

Weiterhin berichten wir Ihnen über die Sitzung des Gemeinderates 
Bergen am 22.06.2021:

Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich auf der Grundlage des vorlie-
genden Honorarangebotes vom 19.02.2021, die Auftragsvergabe zum 
Einbau von Wasserableitern in der Straße „Am Streuberg“ an das Bau-
geschäft Dally, Plauensche Straße 70 in 08239 Bergen zu erteilen. Die 
vorgenannte Firma war der wirtschaftlich günstigste Bieter mit einer 
Angebotssumme von 9.214 € brutto; drei Angebote wurden unterbreitet.

Günter Ackermann, Bürgermeister

.....................................................................................................................

GEMEINDE BERGEN
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Sparkasse Vogtland mit neuem Service in Bergen
„Stella“ – die Service-Stele

Ab sofort können unsere Kunden in Bergen ein neues Serviceangebot 
nutzen. Ergänzend zu den Öffnungszeiten am Mittwoch steht jetzt auch 
persönlicher Service per Video zur Verfügung. Dabei handelt es sich 
um „Stella“, eine interaktive Stele, die die Kommunikation ermöglicht.

„Stella“ ist mit einem überdimensio-
nalen Bildschirm ausgestattet. Per 
einfachen Fingerdruck wird eine Vi-
deo-Direktschaltung zu einer Mitarbei-
terin bzw. einem Mitarbeiter unserer 
Direkt Filiale in Plauen aufgebaut. Die 
Kunden sprechen so über einen Bild-
schirm direkt und persönlich mit einem 
Service berater. Über „Stella“ erledigen 
die kompetenten Kollegen dann die am 
Schalter gewohnten Serviceanliegen 
unserer Kunden auch außerhalb der ei-
gentlichen Öffnungszeiten unseres Ser-
vicepointes in Bergen.
Der Video-Service von „Stella“ steht 
montags bis freitags von 08:00 bis 18:00 
Uhr zur Verfügung. Neben einer Doku-
mentenkamera, die ermöglicht, dass der 
Service-Berater Unterlagen vom Kun-
den einsehen kann, verfügt das Gerät 
auch über einen antibakteriellen Tele-
fonhörer für eine diskrete Kommuni-
kation.

Stella kann ganz ohne technische Kenntnisse bedient werden und unsere 
Mitarbeiter führen unsere Kunden aktiv durch den Video-Chat.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit „Stella“ die Serviceverfügbarkeit in 
Bergen deutlich ausbauen können“, so Robert Hutschenreuter, Regional-
direktor für den Bereich Auerbach bei der Sparkasse Vogtland. „Nähe 
zu unseren Kunden steht für uns im Vordergrund und mit „Stella“ ge-
lingt es, persönlichen Service und digitale Innovationen zu vereinen“, 
so Hutschenreuter weiter.
Beim neuen Angebot handelt es sich aktuell um einen Testbetrieb am 
Standort Bergen und wir hoffen auf eine positive Kundenresonanz. Alle 
Kunden sind herzlich 
eingeladen, den neuen 
Video-Service in Ber-
gen auszuprobieren.

Carmen Reiher, Vorsit-
zende des Verwaltungs-
verbandes Jägerswald, 
und Günter Acker-
mann, Bürgermeister 
der Gemeinde Bergen, 
testen zusammen mit 
Robert Hutschenreu-
ter, Direktor für die 
Region Auerbach, live 
die neue Service-Stele

Service-Berater, Steffen Eckl, 
steht in unserer Direkt Filiale 
für das Video-Gespräch zur 
Verfügung.

Baumstumpf- und Wurzelstockentfernung
schnell, günstig, ohne Bagger

www.baumstumpf-raus.de
Tel. 0160 4410366 - Martin Weidel, Hennebacher Str. 28, 08648 Bad Brambach

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat 

Aufwendungen
in €

Abschreibungen 782,40

Zinsen 671,46

Miete 0,00

Gesamt 1.453,86

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

 Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h 
in € 

Hort 6 h 
in € 

Gesamtaufwendungen 
je Platz und Monat 22,67 41,31 5,92 

2.  Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG 
2.1.  laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und 

Monat (Jahresdurchschnitt) 

Kindertagespflege 9 h 
in €

Erstattung angemessener Kosten für den 
Sachaufwand (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) 0,00

Betrag zur Anerkennung der Förder-
leistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) 
einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung 
für mittelbare pädagogische Tätigkeiten 0,00

durchschnittliche Erstattungsbeträge für 
Beiträge zur Unfallversicherung (§ 23 
Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), Alterssicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur 
Kranken- und Pflegeversicherung (§ 23 
Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 0,00

= laufende Geldleistung 0,00

freiwillige Angabe:
weitere Kosten für die Kindertagespflege 
(z.B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaf-
fung, Fortbildung, Fachberatung durch freie 
Träger) 0,00

= Kosten für die Kindertagespflege 
insgesamt 0,00

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. – sofern relevant – 
der Kosten Kindertagespflege insgesamt je Platz und Monat 
(Jahresdurchschnitt) 

Kindertagespflege 9 h 
in €

Landeszuschuss 0,00 

Elternbeitrag (ungekürzt) 0,00 

Gemeinde 0,00 

Wir erklären die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden An-
gaben.

Reiher
Verbandsvorsitzende
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•	 Einfach	Bildschirm	antippen
•	 Videoverbindung	zum	Berater	aufbauen
•	 Bankgeschäfte	erledigen

Testen Sie unsere neue Service-Stele!

Jetzt neu

in Bergen!

Persönlicher Service   
per Video Mo–Fr		8:00	bis	18:00	Uhr

19

Rechtsanwälte • Fachanwälte

BÖING & TIEMANN

FAMILIENRECHT • ERBRECHT • ARBEITSRECHT

Karlstraße 68 
Tel.: 03741-2764-0

08523 Plauen
Fax: 03741-222670

Unsere Bürozeiten: Montag bis Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr; Freitag 8.00 - 15.00 Uhr

Wir sind eine 1998 gegründete Rechtsanwaltssozietät mit Sitz in Plauen.
In allen Bereichen des Familien-, Erb- und Arbeitsrechts können wir kompetente Beratung und 
Vertretung garantieren.

Wir verstehen uns als Dienstleiter und bieten Ihnen neben unserem Fachwissen und Engagement 
folgenden besonderen Service an:

- Erster Termin garantiert binnen zwei Arbeitstagen ab Kontaktaufnahme
- Termine bei Bedarf am Wochenende
- Hausbesuche im begründeten Einzelfall

E-Mail: info@rae-boeing-tiemann.de
www.rae-boeing-tiemann.de

FA Christoph Tiemann

Fachanwalt für
Familienrecht

FA Volker Böing

Fachanwalt für
Arbeitsrecht
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Wenn der Mensch den Menschen braucht,
dann sind wir für Sie da.

Wir stehen Ihnen in den schweren Stunden des Lebens und 
Sterbens zur Seite, mit ehrlichen Worten, helfenden 
Händen und einem fairen Preis. Mit uns gestalten Sie den 
letzten Weg Ihres verstorbenen Angehörigen angemessen 
und würdevoll, wir begleiten Sie in der Trauerzeit und wir 
unterstützen Sie bei allen notwendigen Entscheidungen. 
Ihre Fragen beantworten wir gerne jederzeit persönlich, 
nicht nur bei der Anmeldung eines Trauerfalls. Denn wir 
sind für Sie da, wenn der Mensch den Menschen braucht.

BESTATTUNGEN

Hannemann & Bauerfeind

Rosa-Luxemburg-Straße 8 • 08606 Oelsnitz
Telefon 037421 - 704861 • Mobil 0176 61 07 09 56
Auf Wunsch persönliche Beratung bei Ihnen zu Hause.

Dem Leben einen würdigen Abschluss geben.

Neuigkeiten aus der
Kita „Am Ententeich“

Endlich war es soweit, wir konnten im eingeschränkten Regelbetrieb 
die Kita wieder besuchen. Die Freude war groß, alle konnten mit ihren 
Freunden wieder spielen.

Unsere Beete im Garten:
Der Frühling lädt ja ein, im Garten einiges zu tun. Wir haben im Garten 
auch Beete und so ging es heute „Ab ins Beet“. Die Igelgruppe legte 
Kartoffeln und pflanzte Kohlrabi. Die Sonnenkäfergruppe bepflanzte 
später ein Blumenbeet mit Jungpflanzen. Wir hatten jede Menge Spaß 
dabei. Aber das Coolste ist natürlich die Ernte. Den Kohlrabi werden 
wir uns gut schmecken lassen. Wir hoffen, dass es ein schöner Sommer 
wird.

 
Kindertag 2021:
Eine besondere Überraschung für unsere 
Kinder gab es am 3. Juni 2021. Anlässlich 
des Kindertages besuchte uns der Clown 
Lululustig aus Falkenstein mit seinem un-
sichtbaren Hund, einem Floh - der allerlei 
Kunststücke konnte, jeder Menge Spaß 
und der Erkenntnis, dass Freundschaft 
das Wichtigste im Leben ist.

Bei schönem Wetter wurde unser Garten 
zur Freilichtbühne und die ausgelassene 
Freude unserer Kinder war für uns das 
größte Geschenk nach diesen vielen trau-
rigen Monaten.

 
Abschlussfahrt der Schulanfänger:
Durch die Corona-Lockerungen konnten wir unser Abschlussfest am 
18. Juni 2021 wieder in Schöneck auf dem Bauernhof verbringen. Wir 
waren natürlich alle ziemlich aufgeregt, eine Übernachtung ohne Eltern 
und viele Überraschungen. Die Taxifahrt nach Schöneck war schon mal 
cool. Dann jagte ein Highlight das andere: Tiere füttern, Traktor fahren, 
toller Spielplatzbesuch, leckeres Eis essen … usw. Natürlich waren das 
Abendessen und das Frühstück auf dem Bauernhof einfach Spitze. Aber 
das Wichtigste war, wir haben als Igelgruppe einen wunderschönen Tag 
verbracht.

Unsere Igelkinder sind schon gut vorbereitet und freuen sich riesig auf 
die Schule.

Es grüßen die Erzieherinnen und Kinder der Kita „Am Ententeich“
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GEMEINDE THEUMA

Gemeindeamt Theuma Achtung 
Hauptstraße 29 geänderte Öffnungszeiten
08541 Theuma Montag 8.30 - 12 und 
  12.30 - 16 Uhr
 Donnerstag 13 - 18 Uhr
 Sprechzeiten Bürgermeister:
Telefon: 037463/88291 Donnerstag 16 - 18 Uhr
Telefax: 037463/88330 oder nach Vereinbarung
 
E-Mail: gemeinde-theuma@jaegerswald.de
Internet: www.theuma-vogtland.de

Nachfolgend erhalten Sie Informationen aus der Gemeinderatssit-
zung am 10.05.2021 und 21.06.2021.

Gemeinderatssitzung am 10.05.2021

Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2021 der 
Gemeinde Theuma
Der Gemeinderat Theuma beschließt in seiner Sitzung am 10.05.2021 
die Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Theuma.

Beschluss-Nr.: 01/20/2021
Abstimmungsergebnis: 12 Anwesend
11 JA/ 0 Nein/ 1 Enthaltungen/ 0 wegen Befangenheit nicht stimmbe-
rechtigt

Beschluss zum Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses 
für das Haushaltsjahr 2021 nach § 88b Sächsische Gemeindeordnung 
(SächsGemO)
Der Gemeinderat Theuma beschließt, für das Haushaltsjahr 2021 vom 
Wahlrecht gem. § 88b SächsGemO Gebrauch zu machen und somit auf 
die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr zu ver-
zichten und stattdessen den Beteiligungsbericht nach § 99 Abs. 2 und 3 
SächsGemO in der bisherigen Form beizubehalten
Beschluss-Nr.: 02/20/2021
Abstimmungsergebnis: 12 Anwesend
12 JA/ 0 Nein/ - Enthaltungen/ 0 wegen Befangenheit nicht stimmbe-
rechtigt

Beratung und Beschlussfassung für zusätzliche Pflasterarbeiten im 
Kindergarten Theuma
Der Gemeinderat der Gemeinde Theuma beschließt, auf der Grundlage 
des vorliegenden Angebotes, die Auftragserweiterung verbunden mit 
der Auftragsvergabe von zusätzlichen Pflasterarbeiten an die Firma 
Nitzsche´S Außenanlagen, Lange Gasse 12 in 08261 Schöneck zu ver-
geben. 
Beschluss-Nr.: 03/20/2021
Abstimmungsergebnis: 12 Anwesend
12 JA/ 0 Nein/ - Enthaltungen/ 0 wegen Befangenheit nicht stimmbe-
rechtigt
Die Angebotssumme beläuft sich auf brutto 2.498,92 € (brutto).

Gemeinderatssitzung am 21.06.2021

Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Ingenieurleistun-
gen für den grundhaften Ausbau der Schulstraße
Der Gemeinderat der Gemeinde Theuma beschließt die Auftragsverga-
be von Ingenieurleistungen für den grundhaften Ausbau der Schulstraße 
zu einem Angebotspreis von 1.666,00 € brutto an die R+R Ingenieure 
GbR, Kottengrüner Straße 2 in 08606 Lottengrün zu erteilen.
Beschluss-Nr.: 01/23/2021

Abstimmungsergebnis: 13 Anwesend
13 JA/ 0 Nein/ - Enthaltungen/ 0 wegen Befangenheit nicht stimmbe-
rechtigt

Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Ingenieurleistun-
gen für den grundhaften Ausbau der Lottengrüner Straße 
Der Gemeinderat der Gemeinde Theuma beschließt die Auftragsverga-
be von Ingenieurleistungen für den grundhaften Ausbau der Lottengrü-
ner Straße zu einem Angebotspreis von 1.249,50 € brutto an die R+R In-
genieure GbR, Kottengrüner Straße 2 in 08606 Lottengrün zu erteilen.
Beschluss-Nr.: 02/23/2021
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesend
13 JA/ 0 Nein/ - Enthaltungen/ 0 wegen Befangenheit nicht stimmbe-
rechtigt

Beratung und Beschlussfassung zur Auftragsvergabe von Bauleistun-
gen für Straßeninstandsetzungen - Kleinbaustellen u. a. im Kinder-
gartenweg, Siedlerweg, Schulstraße 
Der Gemeinderat der Gemeinde Theuma beschließt die Vergabe von 
Bauleistungen für Straßeninstandsetzungen an die Firma UTR GmbH, 
Hauptstraße 1 in 08606 Bösenbrunn OT Schönbrunn zu vergeben.
Die Angebotssumme beläuft sich auf brutto 8.483,20 €.
Beschluss-Nr.: 03/23/2021
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesend
13 JA/ 0 Nein/ - Enthaltungen/ 0 wegen Befangenheit nicht stimmbe-
rechtigt

Beschluss Brandschutzbedarfsplan Gemeinde Theuma
Der Gemeinderat der Gemeinde Theuma beschließt den Brandschutz-
bedarfsplan in der Fassung vom 04.05.2021 für die Gemeinde Theuma.
Beschluss-Nr.: 04/23/2021
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesend
6 JA/ 7 Nein/ - Enthaltungen/ 0 wegen Befangenheit nicht stimmbe-
rechtigt
Der Beschluss wurde somit abgelehnt.

Beratung und Vergabebeschluss zum Erwerb eines Kompakttraktor 
KUBOTA B2261 HC
Der Gemeinderat der Gemeinde Theuma beschließt die Auftragsver-
gabe zur Lieferung eines Kompakttraktor KUBOTA B2261 HC an die 
Firma LTZ Chemnitz, 08527 Plauen-Oberlosa, Oelsnitzer Landstr. 147 
entsprechend dem Angebot vom 18.05.2021 zum Angebotspreis von 
21.979,30 EUR (Brutto) (in Worten: einundzwanzigtausendneunhun-
dertneunundsiebzig 30/100 Euro). 
Die mit der Auftragsvergabe verbundenen Mehrkosten in Höhe von 
1979,30 Euro können budgetübergreifend aus dem Budget 007 (Gemein-
destraßen/ Winterdienst) gedeckt werden.
Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister mit der weiteren Füh-
rung der Verhandlungen sowie dem Vertragsabschluss.
Beschluss-Nr.: 05/23/2021
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesend
13 JA/ 0 Nein/ - Enthaltungen/ 0 wegen Befangenheit nicht stimmbe-
rechtigt

Weitere Informationen aus der Gemeinderatssitzung

Im Vogtlandkreis werden derzeit die Beschilderungen an den Bushalte-
stellen erneuert, so dass u.a. Hilfestellungen für sehbehinderte Bürger 
angebracht werden. 

Während der Sommerferienzeit sind Straßenbauarbeiten auf der B 169 
zwischen Bergen und Mechelgrün geplant. Da die Bauarbeiten in der 
Ferienzeit liegen, ist der Schulbusbetrieb nicht betroffen. Die Bergener 
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• Personenbeförderung
• Krankenfahrten für alle Kassen
• Chemo- u. Bestrahlungsfahrten
• Rollstuhlfahrten

... bis 8 Personen

Tel. 037463 887 43
Mobil 0171 266 50 76

Taxi Ulbricht e.K.
www.taxi-ulbricht-theuma.de
Oelsnitzer Str. 3, 08541 Theuma

Straße in Theuma wird als Umleitungsstrecke für den Bus genutzt 
werden, hierzu hat ein Ortstermin stattgefunden. Es soll ein LKW-Fahr-
verbot gelten, außerdem sind weitere Verkehrssicherungsmaßnahmen 
geplant. Verstärkte Polizeikontrollen und das Aufstellen der Geschwin-
digkeitsmessanlage sollen die Einhaltung der Regeln unterstützen. 

U. Sörgel
Bürgermeister

.....................................................................................................................

Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
der Gemeinde Theuma für das Jahr 2020

1. Kindertageseinrichtungen 
1.1.  Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat   

(Jahresdurchschnitt) 

 Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h 
in € 

Hort 6 h 
in € 

erforderliche 
Personalkosten 1.015,33 423,05 228,45 

erforderliche 
Sachkosten  65,89  27,46  14,82 

erforderliche Perso-
nal- und Sachkosten 1.081,22 450,51 243,27 

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- 
und Sachkosten (z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erfor-
derlichen Personal- und Sachkosten für 9 h). 

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat 
 (Jahresdurchschnitt) 

 Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h 
in € vor SVJ* im SVJ* in €

Landeszuschuss 246,50 246,50 164,33 

Elternbeitrag
(ungekürzt) 158,78 93,27 93,27  56,51 

Gemeinde (inkl. 
Eigenanteil 
freier Träger)  675,94  110,74  110,74  22,43

* SVJ-Schulvorbereitungsjahr 

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat 

Aufwendungen
in €

Abschreibungen 1.253,65

Zinsen 1.478,55

Miete 0,00

Gesamt 2.732,20

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

 Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h 
in € 

Hort 6 h 
in € 

Gesamtaufwendungen 
je Platz und Monat 18,17 22,43 23,74 

2.  Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG 
2.1.  laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und 

Monat (Jahresdurchschnitt) 

Kindertagespflege 9 h 
in €

Erstattung angemessener Kosten für den 
Sachaufwand (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) 532,00

Betrag zur Anerkennung der Förder-
leistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII) 
einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung 
für mittelbare pädagogische Tätigkeiten 35,00

durchschnittliche Erstattungsbeträge für 
Beiträge zur Unfallversicherung (§ 23 
Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), Alterssicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur 
Kranken- und Pflegeversicherung (§ 23 
Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 36,10

= laufende Geldleistung 603,10

freiwillige Angabe:
weitere Kosten für die Kindertagespflege 
(z.B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaf-
fung, Fortbildung, Fachberatung durch freie 
Träger) 40,00

= Kosten für die Kindertagespflege 
insgesamt 643,10

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. – sofern relevant – 
der Kosten Kindertagespflege insgesamt je Platz und Monat 
(Jahresdurchschnitt) 

Kindertagespflege 9 h 
in €

Landeszuschuss 281,50 

Elternbeitrag (ungekürzt) 171,95 

Gemeinde 189,65 

Wir erklären die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden An-
gaben.

Reiher
Verbandsvorsitzende
.....................................................................................................................
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Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter am Wasserturm

An einem Strang zu ziehen ...

ist uns beim Umsetzen der Weide im Kindergarten super gelungen – und 
auch in der Bildungs- und Erziehungsarbeit mit unseren Kindern ver-
suchen wir Erzieher trotz unserer verschiedenen Charaktere täglich, an 
einem Strang für unsere Kinder zu ziehen. Wir „leben“ unseren Kindern 
respektvollen Umgang miteinander vor und auch gemeinsamen Spass, 
um unsere Kinder für̀ s gemeinsame Lernen und Spielen zu begeistern 
und sie erleben zu lassen, dass Freundschaft, Zusammenhalt und Ak-
zeptanz- egal wie jedes Kind auch „tickt“ - das Wichtigste im Leben ist.

Auch unsere Schulanfänger Anne Fischer, Charlotte Dolz, Kira 
Klemm, Selina Roloff, Ziva Seifert, Greta Singer, Eddy Schneider, 
Evelyn Schulze, Lio Otto und Greta Budlitz haben es von klein auf 
immer wieder neu gelernt, an einem Strang zu ziehen: gemeinsam zu 
spielen, sich gegenseitig zu akzeptieren und gaaaanz fest zusammenzu-
halten. Das ist kein einfacher Weg, aber den Kindern fällt das Lernen 
viel leichter, wenn sie nicht nur einen Freund oder eine Freundin ha-
ben…sondern wenn sie ihren Platz in ihrer Gruppe gefunden haben und 
sich von allen angenommen und akzeptiert fühlen: „so wie sie sind“.

Wir wünschen allen Schulanfängern von Herzen einen guten Schulstart.
Euer Kindergartenteam

.....................................................................................................................

 

  Seniorentreff        

   Liebe Senioren ! 
Vor mehr als 20 Jahren, als längere Zeit keine 
Seniorentreffs mehr in Theuma stattfanden … dachte 
ich:  
„Ich überbrücke die Zeit und organisiere erstmal die 
Seniorentreffs.“ 
 
Und jetzt nach über 20 Jahren ist es an der Zeit für 
mich, aus Zeitgründen die Organisation der 
Seniorentreffs in neue Hände zu übergeben. 
 
Ich wünsche allen Senioren von Herzen alles Gute und 
werde alle Seniorentreffs mit Euch in wunderbarer 
Erinnerung behalten. 
 
Eure Petra Klemet 
 
        
 

Vor mehr als 20 Jahren, als längere 
Zeit keine Seniorentreffs mehr in 
Theuma stattfanden … dachte ich: 
„Ich überbrücke die Zeit und or-
ganisiere erstmal die Senioren-
treffs.“

Und jetzt nach über 20 Jahren 
ist es an der Zeit für mich, aus 
Zeitgründen die Organisation der 
Seniorentreffs in neue Hände zu 
übergeben.

Ich wünsche allen Senioren von 
Herzen alles Gute und werde alle 
Seniorentreffs mit Euch in wun-
derbarer Erinnerung behalten.

Eure Petra Klemet
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Neues vom Museums- und Heimatverein Theuma e.V.

Theumaer Fruchtschiefer ist 
ein weltweit bekanntes me-
tamorphes Gestein. Deshalb 
soll Theuma in den vom 
GEO-Umweltpark Vogtland 
geplanten Metamorphosen-
weg eingebunden werden. 
Aus diesem Grund besuchten 
am 9. Juni Herr Loos und Frau 

Stark, die Organisatoren des Projekts vom Umweltpark, Prof. Dr. Seifert 
(TU Freiberg), Prof. Dr. Siedel (TU Dresden) und Dr. Weber (LfULG) 
Theuma zu einem ersten Arbeitstreffen. Unser Verein war durch die 
Vorstandsmitglieder Fredi Dietz, Ulrike Schmidt und Andrea Kranz 
vertreten, der Plattenbruch durch den Leiter der Abt. Bau Türk Wünsch. 
Udo Weymann (Agrargenossenschaft) und Bürgermeister Ulrich Sörgel 
komplettierten die Runde. 

Beim kreativen Gedankenaustausch diskutierten wir verschiedene Mög-
lichkeiten der Umsetzung. Dabei fanden alle Beteiligten Gelegenheit, 
ihre Ideen darzulegen. Ziel unseres Vereins ist es, das Thema „Theuma-
er Fruchtschiefer – Abbau gestern und heute“ in den Kellerräumen 
des Bauernmarktes, unserem Museumskeller, geschichtlichen darzu-
stellen. Ein Teil der Ausstellung soll jedoch im Außenbereich am ehe-
maligen Dorfteich aufgebaut werden, um ständig öffentlich zugänglich 
zu sein. Vorstellbar ist auch, dass Theuma ein Geoportal wird.

Höhepunkt dieses Treffens war die Führung von Herrn Wünsch durch 
den imposanten Steinbruch und die Werkhallen, wobei wir einigen Ar-
beitern über die Schulter schauen durften.
Bei der Zusammenkunft entstand ein tolles Netzwerk, das unserem 
Verein bei der schrittweisen Umsetzung seines Vorhabens sehr unter-
stützen wird.

Der Museums- und Heimatverein Theuma plant sein inzwischen tra-
ditionelles Schlachtfest im Gelände des Bauernmarktes Theuma für 
Samstag, den 2. Oktober 2021. Auf dem Museumshof wird gezeigt, 
wie die Schweine einst auf dem Bauernhof verarbeitet wurden. Frische 
Wurst, Wellfleisch und einiges mehr kann wie gewohnt vor Ort verzehrt 
oder mit nach Hause genommen werden. Am Nachmittag sorgen Kin-
dergarten und Schulhort für Unterhaltung und am Abend spielt die Band 
MINIMAX zum Tanz auf. Wenn das Wetter es erlaubt, lädt der Verein 
für den Sonntag zum Frühschoppen ein. Wir hoffen sehr, dass die Coro-
na-Pandemie unserer Fest in diesem Jahr nicht noch einmal verhindert.

1. Rundwanderung um Theuma
 
Alle Freunde des Wanderns sind herzlich zur 1. Wanderung rund um 
Theuma am 11.07.2021 eingeladen.
 
Auf zwei Strecken - 7 oder 12 Kilometer - kann die ganze Schönheit 
von Theuma und seiner Umgebung erkundet werden. Natürlich wird für 
Speis und Trank gesorgt sein.
 
Anmeldungen hierfür können gerne über www.svtheuma.de sowie vor 
Ort vorgenommen werden. Die Startgebühr beträgt 1 EUR. Los geht es 
ab 9 Uhr.
Für Rückfragen sind wir über die E-Mail-Adresse 750JahreTheuma@
gmx.de erreichbar.
 
Wir freuen uns auf alle fleißigen Wanderer!“

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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Kleine Mathe-Asse

Trotz Corona und Homeschooling beteiligten sich auch in diesem Jahr 
Dritt- und Viertklässler am Internationalen Känguru-Wettbewerb der 
Mathematik. 
So lösten einige vor Ort, die anderen online, Aufgaben mit steigendem 
Schwierigkeitsgrad. Die höchste Punktzahl erreichte Jannik Schramm 
aus Klasse 4. 

Dafür wurde er mit einem T- Shirt sowie einem Sonderpreis belohnt. 
Auch alle anderen Ergebnisse konnten sich sehen lassen und so über-
reichte Frau Huster für jedes Kind eine Urkunde und ein Mathe- Spiel.

.....................................................................................................................

Neuigkeiten aus der 
Grundschule Theuma

Kfz-Meisterbetrieb
Karosserieinstandsetzung
TÜV – ASU täglich
Reifendienst
Autolack-Service
Mietwagen
Neu- und Gebrauchtwagen
Berge- und Abschleppdienst
Inspektion
Klimaservice
Motordiagnose

GmbH

Kfz-Meisterbetrieb
Karosserieinstandsetzung
TÜV – ASU täglich
Reifendienst
Autolack-Service
Mietwagen
Neu- und Gebrauchtwagen
Berge- und Abschleppdienst
Inspektion
Klimaservice
Motordiagnose

GmbH

Ausstattung: ABS, Abstandswarner, And-
roid Auto, Apple CarPlay, Armlehne, Bergan-
fahrassistent, Bluetooth, Bordcomputer, ESP, 
Einparkhilfe (vo, hi), el. Fensterheber, el. Sei-
tenspiegel, el. Wegfahrsperre, Freisprechein-
richtung, Garantie, Gepäckraumabtrennung, 
Klimaanlage, Kurvenlicht, Lederlenkrad, 
Leicht metallfelgen, Lichtsensor, Multifunk-
tionslenkrad, Nichtraucher-Fahrzeug, Radio 
(Tuner/Radio, Radio DAB), Regensensor, 
Reifendruckkontrolle, scheckheftgep� egt, 
schlüssellose Zentralverriegelung, Servo len-
kung, Start/Stopp-Automatik, Sitzheizung, 
Sommerreifen, Sprach steuerung, Tagfahr-
licht, Tempomat, Touchscreen, Traktionskon-
trolle, USB, Winterpaket, Zentralverriegelung mon. Rate:  198,- €

* Das Angebot entspricht dem 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 3 
PAngV. Dieses ist ein unverbindliches Angebot Ihrer Santander, 
Bonität vorausgesetzt.

Unser Finanzierungsangebot:*
Anzahlung:  0,00 €
Gesamtlaufzeit:  48 Monate
e� . Jahreszins:  3,99 %
Ballonrate 9.808,99 €

inkl. MwSt. (MwSt. ausweisbar)

16.990 €

5 km, 999 cm³, 70 kW (95 PS), Benzin, 
Türen: 4/5, Euro6, Schaltgetriebe, 
Sitzplätze: 5, Umweltplakette: 4 (Grün)

Kleinwagen - Neufahrzeug

Volkswagen Polo VI
Comfortline

Kraftsto� verbr. komb.: 4,6 l/100 km, Kraftsto� verbr. innerorts: 
5,5 l/100 km, Kraftsto� verbr. außerorts: 4,0 l/100 km, CO²-Emis-
sionen komb.: 104 g/km

in mehreren Farben erhältlich

Ihr Partner für erfolgreiche Werbung
Tel.: 03 74 31/24 37 88   •   E-Mail: helko.grimm@pccweb.de
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
des Verwaltungsverbandes Jägerswald  

für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund von § 74 der Sächsischen der Gemeindeordnung i.V.m. § 24 
SächsKomZG in den jeweils geltenden Fassungen hat die Verbands-
versammlung in der Sitzung am 02.03.2021 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 902.550,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 987.170,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwen-

dungen (ordentliches Ergebnis) auf -84.620,00 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendun-

gen auf 0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und 

Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0,00 EUR

- Gesamtergebnis auf -84.620,00 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbe-
trägen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 
auf 0,00 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehl-
beträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR

VERWALTUNGSVERBAND JÄGERSWALD

Anschrift
Hauptstraße 41
08606 Tirpersdorf

Tel.: 037463/226-0
Fax: 037463/22620

E-Mail-Adressen:
Verbandsvorsitzende: reiher@jaegerswald.de
Sekretariat: kontakt@jaegerswald.de
Meldeamt ema@jaegerswald.de
Gewerbe:  ema@jaegerswald.de
Bauamt: bauamt@jaegerswald.de
Kämmerei: koeppel@jaegerswald.de

Internet: www.jaegerswald.de

Öffnungszeiten
Montag 09.00 - 11.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 
 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 07.00 - 11.30 Uhr

Liebe Einwohner/innen  
aus unseren Mitgliedsgemeinden,

am 26. September findet die Bundestagswahl statt. Aufgrund der 
erwarteten hohen Beteiligung bei der Briefwahl wurde für unseren 
Verband festgelegt, dass das Briefwahlergebnis in zwei Wahlvorständen 
ermittelt wird.
Bei Interesse an der Mitarbeit im Briefwahlvorstand, der in Tirpersdorf 
zusammentritt, wenden Sie sich bitte an den Verwaltungsverband, Frau 
M. Schneider (037463/22613).

Carmen Reiher
Verbandsvorsitzende

.....................................................................................................................

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß  
§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 0,00 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 0,00 EUR

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf -84.620,00 EUR

Im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 871.550,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 983.720,00 EUR

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamt-
beträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf -112.170,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf 0,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf 22.500,00 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf -22.500,00 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag 
als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder 
-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und 
dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen 
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -134.670,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzie-
rungs  tätigkeit auf 0,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit auf 0,00 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 
im Haushaltsjahr auf -138.770,00 EUR

festgesetzt.
§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredit au-
fnahmen für Investitionen und Investitions för-
derungs maßnahmen wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.
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Öffentliche Bekanntmachung  
des Verwaltungsverbandes Jägerswald  

über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag  

am 26. September 2021

1. Die Wählerverzeichnisse zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke 
der Gemeinde Bergen, Gemeinde Theuma, Gemeinde Tirpersdorf 
und Gemeinde Werda werden in der Zeit vom 06. September 2021 
bis 10. September 2021 während der allgemeinen Öffnungszeiten

Montag von 09:00 bis 11:00 Uhr
Dienstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
Freitag von 07:00 bis 11:30 Uhr

 im Verwaltungsverband Jägerswald, Einwohnermeldeamt, Haupt-  
str. 41, 08606 Tirpersdorf für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann in der Zeit vom 06. September 2021 bis 10. September 2021, 
spätestens am 10. September 2021 bis 11:30 Uhr beim Verwaltungs-
verband Jägerswald, Einwohnermeldeamt, Hauptstr. 41, 08606 Tir-
persdorf Einspruch einlegen. 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05. September 2021 eine Wahlbenach-
richtigung. 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 166 
- Vogtlandkreis durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teil-
nehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 1 

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigun-
gen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künf-
tige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investi-
tionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur recht-
zeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden darf, wird auf 100.000,00 EUR

festgesetzt.
§ 5

Die Gesamthöhe der Mitgliederumlage wird festge-
setzt auf
und wird monatlich im Voraus erhoben.

 

840.000,00 EUR

Tirpersdorf, den 25.05.2021

Reiher
Verbandsvorsitzende (Siegel)

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 des Verwaltungs-
verbandes Jägerswald wurde mit Bescheid vom 17.05.2021 durch das 
Landratsamt Vogtlandkreis bestätigt.
Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgt aufgrund 
des § 76 Abs. 3 der SächsGemO. Es wird darauf hingewiesen, dass der 
Haushaltsplan für das Jahr 2021 in der Zeit vom 

Dienstag, den 13.07. bis Dienstag, den 20.07.2021

während der Öffnungszeiten des Verwaltungsverbandes Jägerswald, 
Hauptstr. 41, 08606 Tirpersdorf

Montag 09.00 – 11.00 Uhr
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 07.00 – 11.30 Uhr 

zur Einsichtnahme ausliegt.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens und Formvorschriften zu Stande gekommen sind, 
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO we-

gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Bundeswahlordnung (bis zum 05. September 2021) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1 
Bundeswahlordnung (bis zum 10. September 2021) versäumt 
hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 Bundeswahlordnung oder 
der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 1 Bundeswahlordnung 
entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 24. September 2021, 18 Uhr, beim Ver-
waltungsverband Jägerswald, Einwohnermeldeamt, Hauptstr. 41, 
08606 Tirpersdorf mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden. In elektronischer Form ist dies unter kontakt@jaegerswald.
de mit Angabe von Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum 
oder Wählerverzeichnisnummer möglich.

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage,  
15 Uhr, gestellt werden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der 
Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-
nen aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage,  
15 Uhr stellen.

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-

zusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
• ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnah-
me der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Ver-
langen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18 
Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen 
Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Tirpersdorf, den 30.06.2021

Reiher
Verbandsvorsitzende

.....................................................................................................................

Wahlbekanntmachung
des Verwaltungsverbandes Jägerswald

1. Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bun-
destag statt. 

  Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

2.  Die Gemeinde Bergen bildet einen Wahlbezirk.
 Der Wahlraum wird im Bürgerbegegnungszentrum, Falkensteiner 

Str. 52, 08239 Bergen eingerichtet.

 Die Gemeinde Theuma bildet einen Wahlbezirk.
 Der Wahlraum wird im Dorfgemeinschaftshaus, Schulstr. 9, 08541 

Theuma eingerichtet. (Dieser Wahlraum ist barrierefrei!)

 Die Gemeinde Tirpersdorf bildet einen Wahlbezirk.
 Der Wahlraum wird im Vereinssaal, Hauptstr. 39, 08606 Tirpersorf 

eingerichtet.

 Die Gemeinde Werda ist in folgende 2 allgemeine Wahlbezirke ein-
geteilt.

 Wahlbezirk 1 Wahlraum Eimberghalle Werda, Hauptstr. 2, 
   08223 Werda
   (Dieser Wahlraum ist barrierefrei!)

 Wahlbezirk 2 Wahlraum Sportlerheim Kottengrün, Badstr. 13,
   08223 Werda OT Kottengrün

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 30.08.2021 bis zum 05.09.2021 übersandt werden, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wählen hat.

 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung der Briefwahlergeb-
nisse um 15:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, Hauptstr. 43, 08606 
Tirpersdorf zusammen.

3.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
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Bekanntmachung 
zur Neuwahl eines ehrenamtlichen Friedensrichter 

und seines Stellvertreters
Gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Schiedsstellen in den Gemein-
den des Freistaates Sachsen und über die Anerkennung von Gütestellen 
im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung (Sächsisches 
Schieds- und Gütestellengesetz (SächsSchiedsGütStG) vom 27.05.1999, 
rechtsbereinigt mit Stand vom 01.07.2010, endet das Amt eines Frie-
densrichters 5 Jahre nach Amtsantritt.
In der Stadt Oelsnitz/Vogtl. und den Gemeinden Bösenbrunn, 
Eichigt, Triebel/Vogtl., Theuma und Tirpersdorf sind demnach mit 
Ablauf der Wahlperiode der Friedensrichter und sein Stellvertreter 
neu zu wählen.

Die Aufgabe des Friedensrichters besteht darin, außerhalb eines Ge-
richtsverfahrens kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten 
– vermögens- und strafrechtlicher Art – zu schlichten und im Schlich-
tungsverfahren einen Vergleich herbeizuführen. Die Aufgabenpalette 
des Friedensrichters ist vielfältig, wie bzw. Nachbarschaftsstreitigkei-
ten, Ärger mit dem Vermieter, aber auch Körperverletzungen, Hausfrie-
densbruch oder Beleidigung und Sachbeschädigung.

Interessierte Einwohner sind hiermit aufgefordert sich für dieses Ehren-
amt zu bewerben.

1.  Der Friedensrichter muss nach seiner Persönlichkeit und seinen Fä-
higkeiten für das Amt geeignet sein.

2.  Friedensrichter kann nicht sein, wer
1.  als Rechtsanwalt zugelassen oder als Notar bestellt ist;
2.  die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig 

ausübt;
3.  das Amt eines Berufsrichters oder Staatsanwalts ausübt oder als 

Polizei- oder Justizbediensteter tätig ist.

3.  Friedensrichter kann ferner nicht sein, 
 wer die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 

oder durch gerichtliche Anordnungen in der Verfügung über sein 
Vermögen beschränkt ist.

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 

Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kenn-
worts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis 
für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung 
einen Kreis für die Kennzeichnung.

 
 Der Wähler gibt

 seine Erststimme in der Weise ab,
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch 

ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

 und seine Zweitstimme in der Weise,
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch 

ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 

4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.  Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahl-
kreis 166 - Vogtlandkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl

 teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Verwaltungs-
verband Jägerswald, Einwohnermeldeamt, Hauptstr. 41, 08606 
Tirpersdorf einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaf-
fen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen 
Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 
des Bundeswahlgesetzes).

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn 
ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des 
Bundeswahlgesetztes).

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Tirpersdorf, den 30.06.2021

Reiher
Verbandsvorsitzende

.....................................................................................................................
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4.  Friedensrichter soll nicht sein, wer
1.  bei Beginn der Amtsperiode das 30. Lebensjahr noch nicht oder das 

70. Lebensjahr schon vollendet haben wird; 
2.  nicht im Bezirk der Schiedsstelle (Große Kreisstadt Oelsnitz/

Vogtl., Bösenbrunn, Eichigt, Triebel/Vogtl., Theuma, Tirpersdorf) 
wohnt; 

3.  gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaat-
lichkeit verstoßen hat, insbesondere die im Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 
gewährleisteten Menschenrechte oder die in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 enthaltenen 
Grundsätze verletzt hat oder 

4. für das frühere Ministerium für Staatssicherheit oder Amt für nati-
onale Sicherheit tätig war. 

5.  Bei ehemaligen Mitarbeitern oder Angehörigen in herausgehobener 
Funktion von Parteien und Massenorganisationen, der bewaffne-
ten Organe und Kampftruppen sowie sonstiger staatlicher oder 
gemeindlicher Dienststellen oder Betriebe der ehemaligen DDR, 
insbesondere bei Abteilungsleitern der Ministerien und Räten der 
Bezirke, Mitgliedern der SED-Bezirks- und Kreisleitungen, Mit-
gliedern der Räte der Bezirke, Absolventen zentraler Parteischulen, 
politischen Funktionsträgern in den bewaffneten Organen und 
Kampftruppen, Botschaften und Leitern anderer diplomatischer 
Vertretungen und Handelsvertretungen sowie bei Mitgliedern der 
Bezirks- und Kreiseinsatzleitungen wird vermutet, dass sie die als 
Friedensrichter erforderliche Eignung nicht besitzen. Diese Vermu-
tung kann widerlegt werden.

6.  Der Friedensrichter, Bewerber oder Vorgeschlagene hat gegenüber 
der Gemeinde schriftlich zu erklären, dass Ausschlussgründe nach 
den Absätzen 1 – 5 nicht vorliegen, und seine Einwilligung, Aus-
künfte zu den Absätzen 4 Nr. 3 und 4 und des Absatzes 5 beim 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes einzuholen, zu erteilen. Die Einwilligung soll sich auch darauf 
erstrecken, dass der zuständige Vorstand des Amtsgerichtes Aus-
künfte einholen darf.

Interessierte Personen bewerben sich bitte unter Beachtung der oben ge-
nannten Voraussetzungen bis spätestens 30. September 2021 schriftlich 
unter Angabe von Alter, Beruf und vollständiger Adresse bei der Stadt 
Oelsnitz/Vogtl., Ordnungsamt, Markt 1, 08606 Oelsnitz/Vogtl.

Information des Einwohnermeldeamtes

Beantragung von Personalausweisen 
Ab 02.08.2021 sind verpflichtend 2 Fingerabdrücke im Chip des 
Personalausweises zu erfassen.
Für Bürger, denen das Treppensteigen im Verwaltungsgebäude aus 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, soll die Beantragung 
von Personaldokumenten und Aufnahme des Fingerabdruckes im 
Eingangsbereich unseres Hauses ermöglicht werden.
Da dies nicht zu den regulären Öffnungszeiten erfolgen kann, 
bitten wir Sie, das Einwohnermeldeamt unter Tel. 037463 22615 
oder ema@jaegerswald.de bezüglich einer Terminvereinbarung zu 
kontaktieren. 

.....................................................................................................................

B 169, Neubau Abwasserdruckleitung  
von Mechelgrün nach Bergen

VERKEHRSHINWEIS

Am 26. Juli beginnen die Arbeiten zum Neubau einer Ab-
wasserdruckleitung zwischen Mechelgrün und Bergen im 
Auftrag des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Vogt-
land (ZWAV). 
Die Bauausführung erfolgt unter Vollsperrung der Bundes-
straße 169. Der Verkehr wird großräumig in beiden Richtun-
gen über die S 312 Theuma – Kreisverkehr Juchhöh – S 315 
Kottengrün – S 303 Werda – Poppengrün – S 301 Bergen 
umgeleitet. 
Die Arbeiten werden sechs Wochen andauern und sollen bis 
zum 04.09.2021 abgeschlossen sein.
Alle Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die 
bauzeitlichen Einschränkungen und besonders umsichtige 
Fahrweise auf der Umleitungsstrecke gebeten.

Baumaschinen
Mietservice

Vogtland GmbH

Reichenbacher Verkehrsbetrieb und
Fahrschule GERLACH GmbH

Rosa-Luxemburg-Straße 27
08468 Reichenbach

03765 55 77 22

LKW-Kipper

Minibagger / Radlader
Hubarbeitsbühne 4x4

Transporter
Holzhäcksler  20cm 

Wohnmobil

LKW-Möbelkoffer 

www.bmv-gerlach.devermietung@rvb-gerlach.de
info@bmv-gerlach.de

www.vermietung-rvb-gerlach.de

03765 38 24 87 6

Transporter Gliederzüge
(Klein)-Busse 

Wohnmobile Sattelzüge
LKW soloNach 10 Wäschen gibt es die 11. Wäsche gratis!

Nutzfahrzeugwaschanlage
WIR VERMIETEN:

Rüttelplatte 
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Neue Ortseingangstafeln  
in den Gemeinden Bergen und Werda

Aus Mitteln der LEADER-Förderung (80%) und Eigenmitteln der Ge-
meinden konnten in den Gemeinden Bergen und Werda neue Ortsein-
gangstafeln errichtet werden.
Die Gemeinden danken der Leader-Region Sagenhaftes Vogtland für 
die positive Begleitung dieses Vorhabens.

Gemeinde Bergen

Willkommenstafeln
Im Gemeindegebiet Bergen wurden 3 Willkommenstafeln errichtet. 
Standorte sind an der Falkensteiner Straße, an der Plauenschen Straße 
und an der Poppengrüner Straße. Für das Vorhaben wurde eine För-
derung nach der Richtlinie LEADER – RL LEADER/2014 bewillig. 
Träger der Maßnahme ist die Gemeinde Bergen.
Realisierung: abgeschlossen

Gemeinde Werda

Willkommenstafeln
Im Gemeindegebiet Werda wurden 2 Willkommenstafeln errichtet. Die 
Standorte sind in Werda an der Hauptstraße und in Kottengrün an der 
Oelsnitzer Straße. Für das Vorhaben wurde eine Förderung nach der 
Richtlinie LEADER – RL LEADER/2014 bewilligt. Träger der Maß-
nahme ist die Gemeinde Werda.
Realisierung: abgeschlossen

.....................................................................................................................

OT Reuth

Der Verwaltungsverband Jägerswald beabsichtigt die Verga-
be von Lieferung und Leasing eines neuen Dienst-PKW. Die 
Ausführung und Lieferung soll bis 30.11.2021 abgeschlossen 
sein.

Die Bewerber sollten fachlich und technisch in der Lage sein, 
die Leistungen termingerecht zu erbringen.

Interessierte Bewerber können bis 31.07.2021 ihr Interesse 
schriftlich bekunden an:

Verwaltungsverband Jägerswald
Steueramt
Hauptstr. 41
08606 Tirpersdorf
Ansprechpartner: Herr Fritzsch
Tel. 037463 / 226 25
Email: steuern@jaegerswald.de

Tirpersdorf, den 30.06.2021
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Wir liefern Begeisterung - nachhaltig.

INFORMATIONEN DER STADTWERKE OELSNITZ/V. www.stadtwerke-oelsnitz.de

Für Weitsichtige
und Naturliebhaber.

* Der Preis kann geringfügig nach Netzgebiet abweichen.

Eine Marke der Stadtwerke OELSNITZ/V.

Ihr Anbieter für Strom • Gas • Wärme aus der Region

Nutzen Sie die Möglich-
keit der Förderung von 
900 € für Wallboxen 
durch die KFW!

www.vogtland-energie.de

VOGTLAND-ENERGIE

Nachhaltigkeitbei der 

zu 100% aus erneuerbarenEnergien

Zertifizierter Ökostrom

Ökostrom für das Vogtland
Jetzt Förderung vom Staat für 
Ihren Neubau sichern.

Mit unserem Tarif e-mobility green
stellen wir einen kostengünstigen Lade-
tarif für die Förderung Ihrer heimischen 
Wallbox bereit. Im Tarifrechner finden Sie 
den Tarif für ausgewählte 
Netzgebiete 
jeweils nach dem 
Normalstrom- bzw. 
Grünstrom-Produkt.

E-MOBILITY GREEN - der Tarif für das Laden 
von Elektrofahrzeugen zu Hause


